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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Der Betreiber des Seminar- und Eventzentrums Gut Thansen, südwestlich von Soderstorf im 

Landkreis Lüneburg, plant eine Erweiterung des Betriebes mit neuen Gebäuden und einer 

Stellplatzanlage, die zudem mit einer PV-Anlage überdacht werden soll. Dafür sollen zwei 

Flächen auf dem Gelände von Gut Thansen genutzt werden. Die nördliche Fläche ist eine 

derzeit ungenutzte Grünlandfläche und ein vorhandener Parkplatz. Die südliche Fläche ist eine 

bewaldete Fläche, die an vorhandene Ferienhäuser angrenzt. Im Rahmen der mit dem 

Vorhaben einhergehenden Neuaufstellung des B-Plans ist eine Prüfung auf mögliche 

artenschutzrechtliche Konflikte notwendig. Hierfür wurde das Gutachterbüro LEWATANA ï

Consulting Biologists in Rullstorf mit der Durchführung von naturschutzrechtlichen 

Untersuchungen und der Erstellung eines artenschutzrechtlichen Gutachtens beauftragt.  

Im Jahr 2023 wurde dafür eine Brutvogelkartierung durchgeführt, sowie eine Erfassung von 

Fledermäusen mit Hilfe von batcorder-Standortmessungen. Zudem wurden auf beiden 

Flächen eine Kartierung von Reptilien durchgeführt. Für alle übrigen planungsrelevanten Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie erfolgte eine Potenzialabschätzung. Im Jahr 2022 und 

2023 erfolgte eine Biotopkartierung.  

2 Rechtliche Grundlagen 

Bei allen Bauleitplanverfahren und anderen baurechtlichen Genehmigungsverfahren ist eine 

Artenschutzprüfung (ASP) durchzuführen. Geprüft wird dabei die Betroffenheit von europäisch 

geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten. Die 

rechtliche Grundlage dazu liefern auf nationaler Ebene die Artenschutzbestimmungen des 

Bundesnaturschutzgesetzes (44 Abs. 1, 5, 6 und § 45 Abs. 7 BnatSchG).  

Eine Artenschutzprüfung ist dreistufig aufgebaut. In Stufe 1 (Vorprüfung) erfolgt eine 

Ermittlung des potenziell betroffenen Artenspektrums und der möglichen von dem Vorhaben 

ausgehenden Wirkfaktoren. Sofern in dieser Stufe bereits artenschutzrechtliche Konflikte 

ausgeschlossen werden können, ist die Prüfung abgeschlossen. Sind artenschutzrechtliche 

Konflikte der Vorprüfung nicht ausgeschlossen, ist eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung 

(Stufe 2) erforderlich. In Stufe 2 erfolgt für jede potenziell betroffene europäisch geschützte Art 

eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 BnatSchG.  

Liegen auch unter Berücksichtigung der Maßnahmen Verbotstatbestände vor, kann ein 

Vorhaben nur im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens (Stufe 3) zugelassen werden, sofern 

alle drei Ausnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Nur wenn (1) zwingende Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, (2) keine Alternativlösungen bzw. 

Alternativstandorte möglich sind und (3) sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

der betreffenden Art sich nicht verschlechtert (bei europäischen Vogelarten) bzw. wenn der 

Erhaltungszustand günstig bleibt (FFH-Anhang IV-Arten), ist eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BnatSchG zulässig. 

 

Gemäß § 44 Abs. 1 BnatSchG ist es verboten: 
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote). 

 

Gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 und Satz 4 BnatSchG gelten bei nach § 15 BnatSchG zulässigen 

Eingriffen die Verbote gem. § 44 Abs. 1 BnatSchG nur mit bestimmten Maßgaben. Hiernach 

liegt bei in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten oder europäischen 

Vogelarten ein Verstoß gegen das Verbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BnatSchG und im Hinblick 

auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das 

Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt werden. Dies gilt für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV b der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten entsprechend (§ 44 Abs. 5 S. 4 BnatSchG). § 44 

Abs. 5 Satz 5 BnatSchG besagt ferner, dass bei Betroffenheit anderer besonders geschützter 

Arten (sog. National geschützte Arten) mit der Durchführung zulässiger Eingriffe keine 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BnatSchG verbunden sind.  

Die Erfüllung der Verbote des § 44 Abs. 1 BnatSchG kann daneben auch durch klassische 

Vermeidungsmaßnahmen sowie durch Maßnahmen verhindert werden, mit denen die 

ökologische Funktion des betroffenen Bereiches gesichert wird (sog. CEF ï (continuous 

ecological funcionality) Maßnahmen). § 44 Abs. 5 Satz 3 BnatSchG stellt klar, dass die 

Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen möglich ist, um die ökologische Funktion 

im räumlichen Zusammenhang kontinuierlich zu erhalten und damit Verbotstatbestände zu 

vermeiden. 
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3 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen 

Wirkungen 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet (USG) liegt in der Gemeinde Soderstorf, Ortschaft Thansen im 

Landkreis Lüneburg (Abbildung 1). Das USG hat eine Größe von rd. 15 ha und ist in einen 

nördlichen Und südlichen Teil gegliedert. Die Planfläche umfasst eine Größe von ca. 3,1 ha 

und gehört zu der naturräumlichen Region Lüneburger Heide (Niedersächsisches Ministerium 

für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 2022). Das Plangebiet liegt nördlich und südlich 

angrenzend an das Gut Thansen und beinhaltet auch Bereiche des Eventzentrums.  

Im Zentrum des nördlichen Gebietes befindet sich eine Grünlandfläche und Stellplätze des 

Eventzentrums (Abbildung 2). Von Norden nach Südwesten durchläuft eine Eisenbahntrasse 

das USG und vom Norden über den Westen nach Südwesten erstrecken sich Nadel- und 

Laubforstgebiete. Im Südwesten grenzt das USG an die Aue der Luhe, welche als Aue der 

WRRL-Prioritätsgewässer ausgewiesen ist (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 

Energie, Bauen und Klimaschutz, 2022). Am südwestlichen Rand liegt das 

Landschaftsschutzgebiet ĂLandschaftsschutzgebiet des Landkreises L¿neburgñ am USG 

(Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 2022). Im 

Osten ist eine Baumreihe, sowie eine angrenzende Ackerfläche im USG mit enthalten. Im 

Süden befindet sich eine weitere Baumreihe, sowie einzelne Gebäude des Eventzentrums. 

Der Rehrhofer Weg verläuft am östlichen Rand des UG von Südosten nach Nordosten durch 

das USG. Im Folgenden wird dieser Bereich als Teilbereich 1 angesprochen. 

Das südliche Gebiet wird durch Gehölzstrukturen geprägt, die im Norden an bestehende 

Bebauung grenzen und teils in das USG hineinreichen. Östlich grenzt die zu untersuchende 

Fläche an einen mit der Luhe verbundenen Teich. Südlich schließen sich große 

zusammenhängende Waldbestände an das USG an. Der Rehrhofer Weg, kommend aus dem 

nördlichen Teil des USG, verläuft von Norden nach Süden durch das westliche USG des 

südlichen Gebiets. Dieser südliche Bereich des USG wird im Folgenden als Teilbereich 2 

angesprochen. 
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Abbildung 1: Lage des USG (rot gestrichelt umrandet). 

 
Abbildung 2: USG Gut Thansen. Gestrichelt dargestellt das USG, durchgezogene rote Linie die Planfläche  
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Abbildung 3: Nördliche Planfläche, Blick Richtung Osten. Quelle: © LEWATANA, 2023 

 

 
Abbildung 4: Nördliche Planfläche, Blick Richtung Westen. 

Quelle: © LEWATANA, 2023 

 

 
Abbildung 5:Nördliches Untersuchungsgebiet, Blick Richtung Osten. Quelle: © LEWATANA, 2023 
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Abbildung 6: Südliche Planfläche. Blick Richtung Nordwesten. Quelle: © LEWATANA, 2023 

 

3.2 Beschreibung des Vorhabens 

Der Betreiber des Seminar- und Eventzentrums Gut Thansen plant eine Erweiterung des 

Betriebes mit neuen Gebäuden und einer Stellplatzanlage, die zudem mit einer PV-Anlage 

überdacht werden soll. Dafür soll eine derzeit bewirtschaftete Grünlandfläche und ein 

vorhandener Parkplatz in Anspruch genommen werden, die sich südwestlich des Ortes 

Soderstorf befindet und Teil des Geländes von Gut Thansen ist (Teilbereich 1). Weiterhin wird 

auf einer bisher mit Gehölzen bewachsenen Fläche, Teilbereich 2, eine Erweiterung des 

Seminargeländes durch den Neubau von zwei Ferienhäusern geplant. 

Mit dem Vorhaben sind eine Versiegelung und eine Entfernung der aktuellen Biotopstrukturen 

verbunden. 
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3.3 Relevante Projektwirkungen  

Im Folgenden werden die vorstellbaren Auswirkungen bei Bauvorhaben dieser Art aufgeführt 

und in bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren aufgegliedert.  

3.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren  

Á temporäre Scheuchwirkungen für Tiere innerhalb und im Umfeld des Baubereiches 

Á vorübergehende Anlage von Baustraßen, Baustraßeneinrichtungen und Baufeldern 

führt potenziell zur Zerstörung bzw. zum Verlust von Habitaten 

Á Zerstörung von Habitaten durch Fällung von Gehölzen, Rodung von Sträuchern, 

Entfernen der Vegetationsdecke und damit Verlust von Nist- und Brutstätten 

Á Lärmimmissionen (Akustische Reize) 

Á Lichtimmissionen und andere visuelle Reize 

Á Erschütterung und Bodenverdichtungen durch Baumaschinen und somit temporäre 

Verschlechterung der Lebensräume von Reptilien und Brutvögeln 

Á Schadstoff- und Geruchsimmissionen durch Baumaschinen 

 

3.3.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren  

Á dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Boden bzw. Biotopen führt potenziell zur 

Zerstörung bzw. zum Verlust von Habitaten 

Á Veränderung der Vegetationsdecke durch Versiegelung 

 

3.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Á visuelle Störung durch Lichtimmissionen (Straßenbeleuchtung) 

Á akustische Störung durch eine anthropogene Nutzung 

Á Verdrängungseffekt 
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4 Methodik 

4.1 Biotoptypenkartierung 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde 2022 und 2023 zwei Geländebegehungen des 

USG (Planfläche mit einem Puffer von 20 m) durchgeführt, um die vorhandenen Biotoptypen 

flächendeckend zu typisieren und räumlich abzugrenzen. Die 2022 erfolgte 

Biotoptypenkartierung des südlichen Bereichs wurde 2023 im Hinblick auf die unter Worst-

Case-Annahme 2022 ausgewiesene geschützte mesophile Grünlandfläche in schlechter 

Ausprägung (GMS-) in der zentralen nördlichen Planfläche überprüft und neu bewertet.  

Eine Typisierung der Biotoptypen erfolgte nach dem aktuellen Kartierschlüssel für Biotoptypen 

in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope 

sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie (Drachenfels, 2021). Die 

Abgrenzung der Flächen erfolgte per Luftbild mithilfe von Google Satellite oder im Feld durch 

GPS-Einmessung. Die Kartierergebnisse wurden in eine Geländekarte eingetragen und 

anschließend digitalisiert. 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt einerseits nach Bierhals et al. (2004) zitiert nach 

Drachenfels (2012). Die Einteilung in fünf Wertstufen basiert auf den Kartierschlüssel für 

Biotoptypen mit Stand 2011 (Tabelle 1). Grundlage der Einstufung eines Biotoptyps ist die 

Naturnähe der Vegetation und des Standortes, Seltenheit und Gefährdung und die Bedeutung 

des Biotoptyps als Lebensraum wild lebender Pflanzen und Tiere, insbesondere unter 

Berücksichtigung von stenöken Arten mit speziellen Habitatansprüchen. Wertstufen in 

Klammern weisen auf den Bewertungsspielraum für besonders gute bzw. schlechte 

Ausprägungen des Biotoptyps hin. 

 

Tabelle 1: Wertstufen von Biotopen nach Bierhals et al. (2004) zitiert nach Drachenfels (2012). 

Wertstufen von Biotoptypen 

Wertstufe V 
von besonderer Bedeutung. 
 

Gilt für gute Ausprägungen der meisten naturnahen und 
halbnatürlichen Biotoptypen. Diese sind mehrheitlich FFH-LRT 
und/oder gesetzlich geschützte Biotoptypen und haben vielfach 
auch eine große Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Arten. 

Wertstufe IV 
von besonderer bis allgemeiner 
Bedeutung 

Gilt für struktur- und artenärmere Ausprägungen von Biotoptypen 
der Wertstufe V, mäßig artenreiches Dauergrünland oder 
verschiedene standortgemäße Gehölzbiotope des Offenlandes. 

Wertstufe III 
von allgemeiner Bedeutung 

Stärker durch Land- oder Forstwirtschaft geprägte Biotope, extensiv 
genutzte Biotope auf anthropogen erheblich veränderten Standorten 
sowie diverse junge Sukzessionsstadien. 

Wertstufe II 
von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
 

Stark anthropogen geprägt sind, aber vielfach noch eine gewisse 
Bedeutung als Lebensraum wild lebender Tier- und/oder 
Pflanzenarten aufweisen (z.B. intensiv genutztes Dauergrünland). 

Wertstufe I 
von geringer Bedeutung 

Sehr intensiv genutzte, artenarme Biotope (z.B. mit Herbiziden 
behandelte Ackerflächen ohne Begleitflora) sowie die meisten 
Grünanlagen und bebauten Bereiche. 

( ) Wertstufen besonders guter bzw. schlechter Ausprägungen 

E 
Bei Baum- und Strauchbeständen ist für beseitigte Bestände Ersatz 
in entsprechender Art, Zahl und ggf. Länge zu schaffen (Verzicht auf 
Wertstufen). 
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Anderseits erfolgt eine Bewertung nach der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (Niedersächsischer Städtetag, 2013) (Tabelle 2). Die 

Bewertung bezieht sich auf den Kartierschlüssel Drachenfels (2021) und orientiert sich an 

unterschiedlichen Bewertungsverfahren im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung. Bei der 

Bewertung wurde die Ausprägung des Biotoptyps bezüglich Arteninventar, Flächengröße, 

Lage der Fläche sowie das Alter des Biotops berücksichtigt. 

 

Tabelle 2: Wertfaktoren von Biotoptypen nach der Arbeitshilfe des (Niedersächsischer Städtetag, 2013). 

Wertfaktor von Biotoptypen 

5 sehr hohe Bedeutung 

4 hohe Bedeutung  

3 mittlere Bedeutung 

2 geringe Bedeutung 

1 sehr geringe Bedeutung 

0 weitgehend ohne Bedeutung 

 

4.2 Potentialanalyse 

Eine artenschutzrechtliche Potentialabschätzung dient im Vorfeld eines (Bau-)Vorhabens zur 

Bewertung und Abschätzung potentieller Beeinträchtigungen von möglicherweise 

vorkommenden Vogel- und Fledermausarten sowie anderen planungsrelevanten Arten. Das 

USG wurde im Rahmen einer Übersichtsbegehung zunächst eingehend auf die Eignung als 

Lebensraum (Nahrungs-, Ruhe- und Fortpflanzungshabitat) für planungsrelevante Arten 

untersucht. Bei Vorhandensein entsprechender Arten wurden diese aufgenommen.  

Um im Rahmen der Relevanzprüfung abschätzen zu können, welche Arten generell 

vorkommen könnten, wurden die Lebensraumansprüche und die allgemeinen 

Verbreitungskarten potentiell vorkommender Arten studiert und Informationen der zuständigen 

Unteren Naturschutzbehörde miteinbezogen. Die Verbreitung der Tagfalterarten wurde dabei 

anhand des Verbreitungsaltlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands (REINHARDT et 

al., 2020) abgeglichen. Für alle weiteren Arten (u. a. Amphibien, Libellen) dienten die Angaben 

und Verbreitungskarten des BfN als Grundlage.  

Als Datengrundlage für die Fledermäuse, Brutvögel und Reptilien wurden die 2023 

durchgeführten Kartierungen herangezogen. 

4.3 Fledermäuse 

4.3.1 batcorder-Standortmessungen 

Um Aussagen über die räumlichen und zeitlichen Aktivitätsmuster; Aktivitätsdichten und der 

Artenvielfalt (innerhalb einzelner Nächte) eines Gebietes treffen zu können, wurde ein 

batcorder 3.1 der Firma ecoObs über zwei Phasen von jeweils fünf Nächten im Juni/Juli und 

August zur Zeit der Auflösung der Wochenstuben sowie der Zug- und Balzzeit eingesetzt.  

Folgende Geräteeinstellungen der batcorder wurden verwendet: 
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Á Samplerate: 500 kHz 

Á Auflösung: 16 bit 

Á eingestellter Schwellenwert: -30 dB 

Á post-trigger: 400 ms 

Á Qualität: 20 

 

Bei batcordern (bc) handelt es sich um autonom arbeitende Geräte, die Fledermausrufe mit 

einer hohen Datenqualität (Echtzeitspektrum) aufzeichnen. Ein implementierter 

Filteralgorithmus ermöglicht, dass die batcorder Störgeräusche erkennen und weitestgehend 

nicht aufnehmen. Das Gerät zeichnete durchgehend von 20:00 Uhr (eine Stunde vor 

Sonnenuntergang) bis 06:30 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) auf. Dafür wurde der bc 

in einer Höhe von mindestens 3,5 Metern positioniert. Der Standort wurde so ausgewählt, dass 

das gesamte USG möglichst umfassend abgedeckt wurde.  

Die Rufanalyse erfolgte mit Hilfe der Programme bcAdmin, bcAnalyze und batIdent. Mit 

bcAdmin können die aufgezeichneten Registrierungen verwaltet werden. bcAnalyze dient der 

Darstellung und Analyse von Tondateien. batIdent kann aus Rufmesswerten mittels 

statistischer Verfahren die zugehörigen Fledermausarten ermitteln (alle Programme von der 

Firma ecoObs). 

Bei der Rufanalyse wurden alle aufgezeichneten Registrierungen einzeln durchgesehen und 

die darin enthaltenen Arten/Gattungen/Ruftypen manuell bestimmt. Zum einen können so leise 

Rufsequenzen erkannt, zum anderen Rufe mehrerer Tiere, entweder des gleichen Taxons 

oder verschiedener Taxa innerhalb einer Aufnahme diskriminiert werden. Zudem können bei 

der manuellen Durchsicht Sozial- und Fangsequenzen (feeding buzz) notiert und später 

interpretiert werden.  

Bei der Darstellung der Ergebnisse wurden sowohl die Anzahl der Rufaufnahmen als auch die 

Anzahl der Kontakte statistisch weiterverarbeitet. Sind in einer Aufnahme durch die manuelle 

Rufanalyse mehrere Tiere gleicher oder verschiedener Taxa bestimmt worden, so wurde 

jedem erkannten Tier ein Kontakt zugeordnet. Das Erkennen von mehreren Tieren eines 

Taxons innerhalb einer Aufnahme ist schwierig. Daher sind zum einen nur gesicherte 

Terminierungen in die Auswertung eingeflossen, zum anderen wurden maximal drei Tiere 

innerhalb einer Aufnahme als Kontakte verzeichnet. Somit ist deutlich zwischen Aufnahmen 

und Kontakten zu unterscheiden. Wenn in einer Aufnahme zwei Tiere erkannt wurden, so sind 

zwei Kontakte in die Auswertung der Aktivitätsdichte eingeflossen. Es wird im folgenden 

Kapitel nicht mehr separat darauf hingewiesen. 

4.3.2 Baumhöhlen-Quartierpotentialanalyse 

Es wurden innerhalb der Planfläche alle Bäume auf vorhandene Höhlen, Risse, Spalten und 

Rindenabplatzungen, die als Quartiere für Fledermäuse geeignet sein könnten, untersucht. 

Bäume, die ein mögliches Quartierpotential aufwiesen wurden mit einem GPS-Gerät 

eingemessen. Ferner wurden Lage (Himmelsrichtung), Höhe und die Anzahl der Hohlräume 

sowie die Baumart und der BHD notiert. Relevante Bäume wurden innerhalb des Gutachtens 

auf einer GIS-Karte sowie kurz textlich und tabellarisch dargestellt.  
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4.4 Brutvögel 

Die Artbestimmung während der Brutvogelerfassung erfolgte anhand von akustischen und 

visuellen Merkmalen. Zusätzlich wurde das Verhalten der jeweiligen Individuen notiert, u.a. 

balzend / singend, Futter tragend oder besetztes Nest. Die angewendete Kartiermethode 

wurde in Anlehnung an SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt und anschließend ausgewertet.  

Mittels QGIS wurden Papierreviere erstellt und die Reviermittelpunkte der Brutvögel 

kartographisch dargestellt. Als Brutvögel werden alle Individuen eingestuft, für die gemäß 

SÜDBECK et al. (2005) Brutverdacht (BV, besetztes Revier) bzw. Brutnachweis (BN, sichere 

Brut) besteht. Brutzeitfeststellungen (BZ, mögliches Revier) repräsentieren potenzielle 

Brutvögel, bei denen die Häufigkeit, die Art oder der Zeitpunkt des Nachweises ein 

Brutverdacht nach SÜDBECK et al. (2005) nicht hinreichend begründen. Zusätzlich wurden 

erfasste Arten, für die das Untersuchungsgebiet kein geeignetes Bruthabitat bietet oder nicht 

im Brutgebiet liegt, als Nahrungsgäste (NG) eingestuft.  

Es sind nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bei der artenschutzrechtlichen Prüfung alle 

im Plangebiet vorkommenden europäischen Vogelarten zu berücksichtigen. 

In der Vergangenheit wurde im Regelfall davon ausgegangen, dass bei herkömmlichen 

Planungsverfahren häufige Arten, hinsichtlich der Beeinträchtigungen auf die 

Gesamtpopulation und der damit verbundenen ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten, 

nicht relevant seien. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu aber festgestellt: ĂBei der 

gebotenen individuenbezogenen Betrachtung (...) durfte die Frage, ob Nist- oder Brutplätze 

dieser Arten durch das Vorhaben in Anspruch genommen werden, nicht mit der Begründung, 

es handele sich um irrelevante bzw. allgemein hªufige Arten, ungepr¿ft gelassen werden.ñ 

(BVERWG, 9 A 3.06, 12.03.2009)ñ. 

Aufgrund der Vielfalt an in Betracht kommenden Arten, wird zur Reduzierung des Aufwandes 

empfohlen, eine Bewertung und Betrachtung auf Artniveau nur für die gefährdeten, sehr 

seltenen und solche mit speziellen Habitatansprüchen durchzuführen.  

Nicht seltene Arten, die auch keine speziellen Habitatansprüche haben, können in sog. Gilden 

oder Artengruppen betrachtet werden. Diesen Empfehlungen wird im Rahmen dieses 

Gutachtens gefolgt.  

Somit werden folgende Vogelarten auf Artniveau geprüft:  
 

Á Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) 

Á Arten mit speziellen Ansprüchen an die Fortpflanzungs- und Ruhestätten und der 

Lebensraumverlust problematisch ist. Hierzu gehören Arten, wie der Mauersegler, 

Saatkrªhe, Graureiher, é 

Á Arten der Kategorien 0 - 3 und R der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten 

Brutvögel 

Á Arten der Kategorien 0 - 3 und R der Roten Liste der in Niedersachsen gefährdeten 

Brutvögel 

 

Für häufig und ubiquitär vorkommende Vogelarten, die nicht aufgrund starker 

Bestandsabnahmen als gefährdet eingestuft werden, wird davon ausgegangen, dass in der 

Regel:  
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Á anlagen- und betriebsbedingt kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu erwarten 

ist 

Á Tötungsrisiken (baubedingt) durch entsprechende Bauzeitenregelungen zu 

vermeiden sind 

Á ein Eintreten des Störungstatbestandes ausgeschlossen werden kann (hohe 

Individuenzahlen, geringe Spezialisierung, lokale Populationen können großflächig 

abgegrenzt werden, é) 

Á bei einer Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kein Verbotstatbestand 

eintritt, da im Rahmen der Eingriffsregelung erforderliche 

Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Status-quo von Natur und 

Landschaft ausreichend sind und die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten werden kann. 

4.5 Reptilien 

Für die Kartierung von Reptilien wurde die Methode der Sichtbeobachtung gewählt, wobei ein 

gezieltes Absuchen von Strukturen, die sich als Verstecke eignen, wie zum Bespiel unter 

Steinen oder Totholz, erfolgte. Zusätzlich wurden die für Reptilien wichtige Habitatstrukturen, 

wenn vorhanden, wie Sonnen-, Ruhe-, Eiablage und Überwinterungsplätze sowie 

Fortpflanzungs- und Jagdhabitate erfasst. Des Weiteren wurden zehn künstliche Verstecke an 

potentiell für Reptilien geeigneten Habitaten ausgebracht und im Zuge der Begehungen auf 

das Vorhandensein von Reptilien kontrolliert. 

5 Ergebnisdarstellung 

5.1 Ergebnisse der Biotopkartierung 

5.1.1 Nördliches Untersuchungsgebiet 

Das nördliche USG weist eine sehr heterogene Struktur in Bezug auf die Biotoptypen auf. Die 

Planfläche ist geprägt durch ein artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden (GET) 

mit Arrhenatherum elatius, Lolium perenne und Scorzoneroides autumnalis als dominante 

Pflanzenarten der Krautschicht und Abies nordmannianan als Hauptart der jungen, vereinzelt 

stehenden Bäume (Abbildung 3, Abbildung 4, Abbildung 7). Ebenfalls bestandsbildende 

Baumart der Baumgruppe (HBE(Ta)1) am westlichen Rand des Grünlandes sowie der zu den 

Bahnschienen (OVEs) parallel verlaufenden Baumreihe (HBA(Ta)) ist Abies nordmannianan 

mit vorherrschender Prunus padus L. in der Strauchschicht. Die Baumreihen an der 

Bahntrasse sind durch das Vorkommen von Quercus robur in der Gehölzschicht geprägt. 

Südöstlich in der Planfläche befindet sich ein als Parkplatz (OVP) genutzter Bereich, dessen 

Vegetation im Randbereich zur zentralen nördlichen Planfläche und auf den trennenden 

Wällen zwischen den Parkplatzreihen kurzgehalten wird. Hier treten u. a. Arten wie Urtica 

dioica und Chenopodium album in der Krautschicht und Abies nordmannianan in der 

Gehölzschicht auf. Die Gehölzbestände am Rand der südwestlichen Ecke der Planfläche 

werden durch einen dichten Bestand von Abies nordmannianan gebildet. Zwischen den 

Baumreihen am südlichen Rand des Plangebiets befindet sind eine kleine Fläche bestehend 

aus einer von Nitrophyten geprägten, Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte (URF) mit 
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Polygonum aviculare, Urtica dioica und Cirsium arvense. Der Fichtenforst (WZF) im Norden 

des USG ist durch einen lockeren Bestand von Picea abis L. gekennzeichnet. Der Wald (WXH) 

nördlich der Bahnschiene an der westlichen Seite des USG ist gekennzeichnet durch Quercus 

robur. Eingebettet zwischen diesem Wald und den Bahngleisen ist eine aufgegebene 

Kulturheidelbeerplantage (EOH), deren Krautschicht vornehmlich von Gräsern und 

Ruderalpflanzen feuchter Standorte gebildet wird. Im Übergang zu den Bahnschienen steht 

eine sonstige kahlgeschlagene Baumguppe aus Larix decidua (HBE(Lä)2, Deckung 10 %) eng 

verzahnt mit einer URF (Deckung 65 %) und einem Rubusgebüsch aus Rubus spp. (BRR, 

Deckung 25 %) an. Der südwestliche Teil des nördlichen USG ist durch einen engen Wechsel 

von Ruderalgebüsch (BRU) aus Sambucus nigra, einer weiteren Fläche URF, einer 

Kompostieranlage (OSH) und Baumgruppen gekennzeichnet. 
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Abbildung 7. Biotoptypen des nördlichen Untersuchungsgebiets.
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5.1.2 Südliches Untersuchungsgebiet 

Die südliche Planfläche bildet eine deutlich homogenere Struktur und wird von einem lichten 

Fichtenforst (WZFl) dominiert, der durch eine dichte Naturverjüngung auffällt (Abbildung 8). 

Die stark lückig ausgeprägte Baumschicht wird von Picea abies und Pinus sylvestris dominiert. 

Am Wegrand des Gehölzes stehen Quercus robur und Fagus sylvatica an (Abbildung 6). Die 

Strauchschicht ist geprägt von Jungaufwuchs von Laubgehölzen wie Fagus sylvatica und 

Prunus serotina mit vereinzelten Jungexemplaren von Quercus robur. Durch das dichte 

Blätterdach der Strauchschicht ist die Krautschicht nur stark lückig ausgeprägt und 

vornehmlich am Übergang zum Weg (OVWw) anstehend. Der nördliche Bereich des südlichen 

USG wird durch lockere Einzelhausbebauung (OEL) mit Hausgärten mit Großbäumen (PHG) 

und einem linksseitig liegendem Ferienhausgebiet (OEF) geprägt. Gehölzbestände entlang 

des Weges und des, an den USG grenzenden, Teiches sind als Siedlungsgehölz aus 

überwiegend einheimischen Arten (HS) mit Dominanz von Quercus robur ausgebildet. Am 

Teich grenzt zudem eine kleine Fläche Trittrasen (GRT) mit Dominanz von Poa annua und 

vereinzelt Bellis perennis und Trifolium repens an.  

5.1.3 Neubewertung des 2022 ausgewiesenem geschützten Grünland (GMS-) 

Bei der Biotopkartierung 2022 wurde die zentrale Planfläche des nördlichen USG unter einer 

Worst-Case-Annahme als mesophiles Grünland in schlechter Ausprägung angesprochen, da 

sich während der Begehung das höhere Potential der Fläche in Bezug auf die faunistische 

Artenvielfalt, insbesondere der Arten des mesophilen Grünlandes, zeigte. Zur Zeit der 

Begehung war die Vegetation durch langanhaltende hohe Temperaturen und geringen 

Niederschlag einem hohen Trockenstress ausgesetzt. Nur ausdauernde Arten mit einer hohen 

Resilienz gegenüber diesen Stressfaktoren waren zu diesem Zeitpunkt im UG ausgebildet, 

wodurch eine sichere Identifizierung aller Arten nicht möglich war.  

Bei der Kontrollbegehung im Jahr 2023 konnte die Worst-Case-Annahme nicht bestätigt 

werden und die Fläche wurde aufgrund des Vorkommens und der Verteilung der dominant 

anstehenden Arten (Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Scorzoneroides autumnalis ssp. 

autumnalis, Plantago lanceolata) als artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden 

(GET) ausgewiesen. 
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Abbildung 8: Biotoptypen des südlichen Untersuchungsgebiets.
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5.1.4 Bewertung der erfassten Biotoptypen 

5.1.4.1 Nördliches Untersuchungsgebiet 

Das nördliche Untersuchungsgebiet umfasst 8 ha, was etwa 86 % des gesamten untersuchten 

Bereichs entspricht. Die Bewertungsschlüssel nach BIERHALS ET AL. (2004) und der 

Arbeitshilfe des NDS. STÄDTETAG (2013) weisen unterschiedliche Bewertungen in 14 von 

23 Biotoptypen auf (s. Tabelle 3, Abbildung 9).  

Besonders in Bezug auf die Bewertung von Gehölz- und Wald-Biotoptypen zeigen sich 

unterschiedliche Bewertungsstufen, wobei die Bewertung nach BIERHALS ET AL. (2004) 

generell geringere Wertstufen in Bezug auf die Obergruppe Gebüsche- und Gehölzbestände 

und Wälder aufweist. Während BIERHALS ET AL. (2004) HBE nicht flächendeckend bewertet, 

sondern den Ersatz für Baum- und Strauchbeständen nach Art, Zahl und ggf. Länge 

klassifiziert (E), erhält dieser Biotoptyp nach der Arbeitshilfe, je nach Ausprägung und 

Artenvielfalt, die Bewertung 2 - 4, wobei sich die Bewertung nach dem Kronen- und 

Stammdurchmesser der vitalen Bäume richtet. Unterschiedliche Bewertungen gelten auch für 

anthropogene Biotoptypen wie dem Alten Gutshof (ODG) und versiegelten Flächen wie 

Straßen und Parkplätze, die durch den Niedersächsischer Städtetag mit der Bewertung 0 

belegt sind, während bei Bierhals et al. keine Bewertung unter 1 erfolgt und diese u. a. an 

versiegelte Flächen vergeben wird. Eine differenzierte Bewertung erfolgt zudem bei den 

beiden vorkommenden Waldbiotopen (WXH, WZF), die nach BIERHALS ET AL. (2004) in die 

Wertstufe III (allgemeine Bedeutung) und in der Arbeitshilfe des NDS. STÄDTETAGS mit dem 

Wertfaktor 4 (hohe Bedeutung) und 2 (geringe Bedeutung) klassifiziert werden. Gleiche 

Bewertungen von I/1 treten bei den Biotoptypen ASg, GRT, OVWw, EOH (I/1) sowie von III/3 

bei BRR, BRU, GET und URF auf. 

 

Tabelle 3: Bewertung der Biotoptypen im nördlichen Untersuchungsgebiet. 

 Kürzel Biotoptyp Wertstufe Wertfaktor § 

  (Untereinheiten) 
BIERHALS ET 

AL. (2004) 

NDS. 

STÄDTETAG 

(2013) 

 

1 AS Sandacker I 1  

2 BRR Rubusgebüsch III 3  

3 BRU Ruderalgebüsch III 3  

4 EOH Kulturheidelbeerplantage I 1  

5 GET 
Artenarmes Extensivgrünland 

trockener Mineralböden 
III 3  

6 GRT Trittrasen I 1  

7 HBA Baumreihe E 3  

8 HBA(Ei)3 
Allee/Baumreihe aus alten 

Eichen 
E 4  

9 HBA(Ta) Baumreihe aus Tannen E 3  

10 HBE(Ta)1 
Baumgruppe mit jungem 

Bestand aus jungen Tannen 
E 2  



Artenschutzrechtliche Prüfung 
Erweiterung des Seminar- und Eventzentrums Gut Thansen in Soderstorf, LK Lüneburg 

18 

 Kürzel Biotoptyp Wertstufe Wertfaktor § 

11 HBE(Ei)2 
Baumgruppe mittleren 

Baumholz 
E 4  

12 HBE(Lä) 
Baumgruppe (Lärche, 

Kahlschlag) 
E 2  

13 HBE(Ta)2 Baumgruppe E 3  

14 ODG Alter Gutshof III 0  

15 OSH Kompostierungsplatz I 1  

16 OVEs Gleisanlagen mit Schotter I 0  

17 OVP Parkplatz I 0  

18 OVS Straße I 0  

19 OVSp Straße (Kopfsteinpflaster) I 0  

20 OVWw 
Weg mit wassergebundener 

Decke/Lockermaterial 
I 1  

21 URF 
Ruderalflur frischer bis 

feuchter Standorte 
III 3  

22 WXH 
Laubforst aus einheimischen 

Arten 
III 4  

23 WZF Fichtenforst III 2  

Wertstufe nach BIERHALS et al. (2004) 
V = von besonderer Bedeutung 
IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
III = von allgemeiner Bedeutung 
II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
I = von geringer Bedeutung 
( ) = Wertstufen besonders guter bzw. schlechter 
Ausprägungen 
E = Bei Baum- und Strauchbeständen ist für 
beseitigte Bestände Ersatz in entsprechender Art, 
Zahl und ggf. Länge zu schaffen (Verzicht auf 
Wertstufen). 

Wertfaktor nach NDS. STÄDTETAG (2013): 
5 = sehr hohe Bedeutung 
4 = hohe Bedeutung  
3 = mittlere Bedeutung 
2 = geringe Bedeutung 
1 = sehr geringe Bedeutung 
0 = weitgehend ohne Bedeutung 
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Abbildung 9: Bewertungen der Biotoptypen des nördlichen Untersuchungsgebiets. 
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5.1.4.2 Südliches Untersuchungsgebiet 

Mit 14 % (1,3 ha) an der gesamten Fläche ist der südliche Bereich deutlich kleiner als das 

nördliche USG. Es treten 7 Biotoptypen auf, deren Bewertung sich in 4 Fällen unterscheidet 

(s. Tabelle 4). Während bei BIERHALS ET AL. (2004) immer eine Einordnung > I auftritt, 

erhalten versiegelte Flächen und Flächen mit anthropogener Nutzung (u. a. Straßen) nach der 

Arbeitshilfe des NDS. STÄDTETAGS die Bewertung 0. Diese Unterscheidung tritt hier bei OEF 

und OEL auf, die als unversiegelte Fläche / vegetationslose Fläche gilt und den Wertfaktor 0 

(weitgehend ohne Bedeutung) und die Wertstufe I nach Bierhals et al. erhält. Bei der 

Betrachtung des Trittrasens (GR) weisen die Bewertungsschlüssel die größte Spanne auf. 

Während der Niedersächsischer Städtetag weitgehend von keiner Bedeutung (1) ausgeht, 

weist Bierhals et al. dem Biotoptyp eine allgemeine Bedeutung auf. Der Weg mit 

wassergebundener Decke (OVWw) und der Trittrasen (GRT) weisen durch beide 

Bewertungsschemata den Wert I/1 auf. Gleiche Bewertungen treten ebenfalls bei den 

natürlicheren Siedlungsbiotopen PHG (II/2) und HSE (III/3) auf. Eine Unterscheidung tritt bei 

der Bewertung des stark aufgelichteten Fichtenforst (WZFl) auf, der zum einen die Bewertung 

2 sowie III erhält.  

 

Tabelle 4: Bewertung der Biotoptypen im Teilbereich 2. 

 Kürzel Biotoptyp Wertstufe Wertfaktor § 

  (Untereinheiten) 
BIERHALS ET 

AL. (2004) 

NDS. 

STÄDTETAG 

(2013) 

 

1 OEF Ferienhausgebiet I 0  

2 OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet I 0  

3 OVWw Weg (wassergebundene Decke) I 1  

4 WZFl Stark aufgelichteter Fichtenforst III 2  

5 GRT Trittrasen I 1  

6 PHG Hausgarten mit Großbäumen II 2  

7 HSE 
Siedlungsgehölz aus überwiegend 
einheimischen Baumarten 

III 3  

Wertstufe nach BIERHALS et al. (2004) 
V = von besonderer Bedeutung 
IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
III = von allgemeiner Bedeutung 
II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
I = von geringer Bedeutung 
( ) = Wertstufen besonders guter bzw. schlechter 
Ausprägungen 
E = Bei Baum- und Strauchbeständen ist für 
beseitigte Bestände Ersatz in entsprechender Art, 
Zahl und ggf. Länge zu schaffen (Verzicht auf 
Wertstufen). 

Wertfaktor nach NDS. STÄDTETAG (2013): 
5 = sehr hohe Bedeutung 
4 = hohe Bedeutung  
3 = mittlere Bedeutung 
2 = geringe Bedeutung 
1 = sehr geringe Bedeutung 
0 = weitgehend ohne Bedeutung 
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Abbildung 10: Bewertungen der Biotoptypen des südlichen Untersuchungsgebiets.
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5.2 Ergebnisse der Potentialanalyse 

5.2.1 Säugetiere 

Die Liste der in Niedersachsen vorkommenden Säugetier-Arten des Anhangs IV (inklusive 

ehemaliger Vorkommen) umfasst 31 Arten, davon 20 Fledermausarten. Auf Grundlage 

aktueller Verbreitungskarten (BfN, 2019) sowie im USG fehlender artspezifischer 

Lebensraumansprüche kann ein Vorkommen der in der Liste Niedersachsens geführten 

gewässergebundenen Säugetier-Arten im Untersuchungsraum ausgeschlossen werden. Dies 

betrifft den Biber (Castor fiber), den Fischotter (Lutra lutra) sowie die Meeressäuger 

(Kegelrobbe (Halichoerus grypus), Seehund (Phoca vitulina) und Schweinswal (Phocoena 

phocoena)). Auch der Feldhamster (Cricetus cricetus), die Haselmaus (Muscardinus 

avellanarius) sowie die Wildkatze und der Luchs (Lynx lynx) finden innerhalb des USG keinen 

geeigneten Lebensraum und/oder das USG liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art. 

Für den Wolf (Canis lupus) kann ein Vorkommen grundsätzlich innerhalb des USG 

ausgeschlossen werden, allerdings sind durchstreifende Individuen nicht auszuschließen, da 

das USG am Rand zweier bekannter Reviere liegt und sich auch weitere besetzte Reviere im 

weiteren Umfeld befinden. Für die zu untersuchenden Flächen ist grundsätzlich ein 

Vorkommen verbreiteter, den Siedlungsraum besiedelnder Fledermausarten zu erwarten. 

Aber auch baumbewohnende Fledermausarten aus nahegelegenen Waldgebieten /-parzellen 

können das Gebiet zur Nahrungssuche nutzen und ggf. auch Quartiere in nahegelegenen 

Gebäudekomplexen beziehen. Anhand aktueller Verbreitungskarten und vorhandener 

Habitatstrukturen im Bereich Gut Thansen kann grundsätzlich mit einem Vorkommen von 14 

Fledermausarten ausgegangen werden (Tabelle 5).  

 
Tabelle 5: Potentiell vorkommende Anhang IV-Arten im Bereich des USG. Angegeben sind 
Gefährdungseinstufungen der Roten Liste Deutschlands (RL D) (MEINING et al., 2020), der Roten Liste 
Niedersachsens (RL NI) (HECKENROTH, 1993) sowie Auflistung auf der FFH-Richtlinie (FFH-RL).  

Nr. 
Wissenschaftlicher 

Artname 
Deutscher Artname 

RL D 

2020 

RL NI 

1993 

FFH-RL 

Anh. IV/II 

1 Plecotus auritus Braunes Langohr 3 2 IV 

2 Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 3 2 IV 

3 Myotis nattereri Fransenfledermaus * 2 IV 

4 Myotis brandtii Große Bartfledermaus * 2 IV 

5 Nyctalus noctula Großer Abendsegler V 2 IV 

6 Myotis myotis Großes Mausohr * 2 IV + II 

7 Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus * 2 IV 

8 Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler D 1 IV 

9 Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus *  IV 

10 Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus *  IV 

11 Myotis dasycneme Teichfledermaus G II IV + II 

12 Myotis daubentonii Wasserfledermaus * 3 IV 

13 Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus D 1 IV 

14 Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus * 3 IV 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend. 
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5.2.2 Brutvögel 

Das nördliche USG ist hauptsächlich durch eine 8 ha große Wiese geprägt, die durch 

Gehölzbestände (Baumreihen, Baumgruppen und angrenzende Waldbereiche) und das 

Gelände des Gutshofes mit Gebäuden umschlossen wird. Demnach ist davon auszugehen, 

dass das Artenspektrum aus typischen im Siedlungsbereich vorkommenden und Brutvögeln 

der Agrarlandschaften besteht (Tabelle 6). Darunter vermutlich auch Arten, die die 

vorhandenen Gehölzstrukturen sowie angrenzenden Häuser als Bruthabitate (Baumhöhlen, 

Baum-/Hausspalten) oder Nahrungshabitate nutzen. Aufgrund der räumlichen Nähe des 

südlichen USG ist davon auszugehen, dass sich das dortige Artenspektrum ähnlich 

zusammensetzt, wobei aufgrund der dominanten Gehölzstrukturen vermutlich ebenfalls Arten 

lichter Wälder und Waldrandbereiche zu erwarten sind, welche das USG als Brut- und 

Nahrungshabitat benutzen. 

 

Tabelle 6: Potentiell vorkommende Brutvogelarten im Bereich des USG. Angegeben sind Gefährdungseinstufungen 
der Roten Liste Deutschlands (RL D) (RYSLAVI et al., 2020), der Roten Liste Niedersachsen (RL NI) (KRÜGER & 

SANDKÜHLER, 2021) sowie, ob die jeweilige Art auf der Vogelschutzrichtlinie (VRL), Anhang 1 aufgeführt ist.  

Nr. 
Wissenschaftlicher 
Artname 

Deutscher Artname 
RL D 
2020 

RL NI 
2021 

VRL 
Anh. 1 

1 Turdus merula Amsel * * nein 

2 Motacilla alba  Bachstelze * * nein 

3 Anthus trivialis Baumpieper V V nein 

4 Parus caeruleus Blaumeise * * nein 

5 Linaria cannabina Bluthänfling 3 3 nein 

6 Fringilla coelebs Buchfink * * nein 

7 Dendrocopos major Buntspecht * * nein 

8 Corvus monedula Dohle * * nein 

9 Sylvia communis Dorngrasmücke * * nein 

10 Garrulus glandarius Eichelhäher * * nein 

11 Pica pica Elster * * nein 

12 Spinus spinus Erlenzeisig * * nein 

13 Passer montanus Feldsperling V V nein 

14 Phylloscopus trochilus Fitis * * nein 

15 Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer * * nein 

16 Sylvia borin Gartengrasmücke * 3 nein 

17 Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz * * nein 

18 Hippolais icterina Gelbspötter * V nein 

19 Pyrrhula pyrrhula Gimpel * * nein 

20 Muscicapa striata Grauschnäpper V V nein 

21 Carduelis chloris Grünfink * * nein 

22 Picus viridis Grünspecht * * nein 

23 Emberiza citrinella  Goldammer * V nein 

24 Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz * * nein 
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Nr. 
Wissenschaftlicher 
Artname 

Deutscher Artname 
RL D 
2020 

RL NI 
2021 

VRL 
Anh. 1 

25 Passer domesticus Haussperling * * nein 

26 Prunella modularis Heckenbraunelle * * nein 

27 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Kernbeißer * * nein 

28 Sylvia curruca Klappergrasmücke * * nein 

29 Sitta europaea Kleiber * * nein 

30 Parus major Kohlmeise * * nein 

31 Corvus corax  Kolkrabe * * nein 

32 Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke * * nein 

33 Corvus corone corone Rabenkrähe * * nein 

34 Hirundo rustica Rauchschwalbe V 3 nein 

35 Columba palumbus Ringeltaube * * nein 

36 Erithacus rubecula Rotkehlchen * * nein 

37 Tyto alba Schleiereule * V nein 

38 Dryocopus martius Schwarzspecht * * ja 

39 Turdus philomelos Singdrossel * * nein 

40 Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen * * nein 

41 Sturnus vulgaris Star 3 3 nein 

42 Carduelis carduelis Stiglitz * V nein 

43 Poecile palustris  Sumpfmeise * * nein 

44 Periparus ater Tannenmeise * * nein 

45 Ficedula hypoleuca  Trauerschnäpper 3 3 nein 

46 Falco tinnunculus Turmfalke * V nein 

47 Turdus pilaris Wacholderdrossel * * nein 

48 Strix aluco Waldkauz * * nein 

49 Asio otus Waldohreule * 3 nein 

50 Poecile montanus Weidenmeise * * nein 

51 Troglodytes troglodytes Zaunkönig * * nein 

52 Phylloscopus collybita Zilpzalp * * nein 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Niedersachsen (KRÜGER & SANDKÜHLER, 2021) und für Deutschland (RYSLAVI et al., 2020): 

0) ausgestorben oder verschollen, 1) vom Aussterben bedroht, 2) stark gefährdet, 3) gefährdet, V) Vorwarnliste, *) ungefährdet, 
R) extrem selten. 
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5.2.3 Reptilien 

In Niedersachsen kommen als heimisch geltend insgesamt sechs Reptilienarten vor 

(Kreuzotter (Vipera berus), Ringel- (Natrix natrix) und Schlingnatter (Coronella austriaca), 

Zaun- (Lacerta agilis) und Waldeidechse (Zootoca vivipara) sowie Blindschleiche (Anguis 

fragilis), von denen zwei Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie stehen (Zauneidechse und 

Schlingnatter). Als ursprünglich in Niedersachsen beheimatet ist auch die Europäische 

Sumpfschildkröte zu nennen, die jedoch inzwischen als verschollen oder ausgestorben gilt. 

Anhand der vorhandenen Habitatstrukturen können vier Reptilienarten potentiell innerhalb des 

USG vorkommen, von denen nur die Zauneidechse (Lacerta agilis) im Anhang IV der FFH-RL 

aufgeführt ist (Tabelle 7). 

Das USG besteht im nördlichen Bereich hauptsächlich aus einer Wiese, in der kleinere 

Baumgruppen aus vornehmlich Nadelgehölzen stehen. Die Fläche wird insgesamt von 

Gehölzbeständen (Baumreihen, Waldstrukturen) umgeben. Beim Übergang zum südlich 

angrenzenden Parkplatz befinden sich teils krautarme Wälle. Die vorhandene strukturreiche, 

aufgelockerte Vegetation sowie vegetationslosen Stellen an den Wällen, welche als 

Sonnenstellen oder Orte für die Eiablage von Reptilienarten genutzt werden können, sind im 

nördlichen USG vorhanden und stellt somit grundsätzlich ein geeignetes Habitat für die 

Zauneidechse, die Blindschleiche sowie für die Kreuzotter dar. Die Ringelnatter (Natrix natrix) 

als gewässergebundene Art kommt potentiell nur im südlichen USG vor, da nur hier geeignete 

Gewässer als Habitat in der näheren Umgebung vorhanden sind.  

Für die Anhang IV-Art Schlingnatter (Coronella austriaca) ist das Habitat hingegen nicht 

geeignet, weil sie offene Flächen mit niedrigbewachsener Vegetation bevorzugt, wie dies 

beispielsweise auf Heideflächen oder trockenen Hochmooren der Fall ist. Auch wenn die 

Waldeidechse in Niedersachsen grundsätzlich flächendeckend verbreitet ist, besteht gemäß 

aktuellen Verbreitungskarten der Waldeidechse eine Verbreitungslücke im Umfeld des USG, 

so dass die Art ebenfalls als potentiell vorkommend auszuschließen ist. 

 

Tabelle 7: Potentiell vorkommende Reptilienarten im Bereich des USG. Angegeben sind Gefährdungseinstufungen 
der Roten Liste Deutschlands (RL D) (Rote-Liste-Gremium Amphibien und Reptilien, 2020), der Roten Liste 
Niedersachsen (RL NI) (Podloucky & Fischer, 2013) sowie, ob die jeweilige Art auf der FFH-Richtlinie (FFH-RL), 
Anhang IV aufgeführt ist. 

Nr. 
Wissenschaftlicher 

Artname 
Deutscher Artname 

RL D 

2020 

RL NI 

2013 

FFH-RL 

Anh. IV 

1 Anguis fragilis Blindschleiche * V nein 

2 Vipera berus Kreuzotter 2 2 nein 

3 Lacerta agilis Zauneidechse V 3 ja 

4 Natrix natrix Ringelnatter  3 nein 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) gefährdet unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend. 

 

  

https://www.bfn.de/artenportraits/coronella-austriaca
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5.2.4 Amphibien 

In Niedersachsen kommen 19 heimische Amphibienarten vor, von denen elf im Anhang IV der 

FFH-Richtlinie gelistet sind (Tabelle 8). Laut der Roten Liste Niedersachsens ist jede zweite 

Amphibienart bestandsgefährdet. Hauptursache für den Rückgang der heimischen Amphibien 

ist zunehmend der Verlust ihrer Lebensräume.  

 
Tabelle 8: In Niedersachsen und Bremen vorkommende Amphibienarten gem. aktueller Verbreitungskarten. 

Angegeben sind Gefährdungseinstufungen der Roten Liste Deutschlands (RL D) (ROTE-LISTE-GREMIUM 

AMPHIBIEN UND REPTILIEN., 2020), der Roten Liste Niedersachsens (RL NI) (PODLOUCKY et al. 2013) sowie 

Auflistung auf der FFH-Richtlinie, Anhang IV (FFH-RL).  

Nr. 
Wissenschaftlicher 

Artname 
Deutscher Artname 

RL D 

2020 

RL NI 

2013 

FFH-RL 

Anhang IV 

1 Ichthyosaura alpestris  Bergmolch * * nein 

2 Bufo bufo Erdkröte * * nein 

3 Lissotriton helveticus Fadenmolch * V nein 

4 Rana temporaria Grasfrosch V * nein 

5 Pelophylax esculentus Teichfrosch * * nein 

6 Lissotriton vulgaris Teichmolch * * nein 

7 Pelobates fuscus Knoblauchkröte 3 3 ja 

8 Rana dalmatina Springfrosch V 3 ja 

9 Salamandra salamandra Feuersalamander V V nein 

10 Triturus cristatus Kammmolch 3 3 ja 

11 Bombina bombina Rotbauchunke 2 2 ja 

12 Bombina variegata Gelbbauchunke 2 1 ja 

13 Alytes obstetricans Geburtshelferkröte 2 2 ja 

14 Bufo calamita Kreuzkröte 2 2 ja 

15 Bufo viridis Wechselkröte 2 1 ja 

16 Hyla arborea Europäischer Laubfrosch 3 2 ja 

17 Rana arvalis Moorfrosch 3 3 ja 

18 Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch G G ja 

19 Pelophylax ridibundus Seefrosch D V nein 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend 

 

Basierend auf den aktuellen Verbreitungskarten im Verbreitungsatlas der Amphibien und 

Reptilien Deutschlands von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terarienkunde 

e.V. (DGHT e.V., 2018) ist grundsätzlich ein Vorkommen der drei Molcharten (Teich-, Kamm- 

und Bergmolch), der Erd- und Kreuzkröte sowie der drei Froscharten Gras-, Spring- und 

Moorfrosch innerhalb und im Umfeld des USG möglich.  

Das nördliche USG weist für Amphibien keine geeigneten Strukturen als Fortpflanzungshabitat 

(Laichgewässer) auf. Zudem sind nur in den Randbereichen Gehölzstrukturen zu finden, die 

von Amphibien als Winterquartier genutzt werden könnten. Diese potentiellen 

Überwinterungshabitate sind jedoch nicht vom Eingriff betroffen.  

Angrenzend an das südliche USG liegt an der südwestlichen Seite ein Teich, der grundsätzlich 

als Laichgewässer genutzt werden kann.  Zudem ist der Waldboden des lichten Fichtenforstes, 

der das südliche USG dominiert, von einem lockeren Substrat geprägt, welches eine Eignung 
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vor allem als Winterquartier für verschiedene Amphibienarten aufweist. So muss grundsätzlich 

mit einem Vorkommen der Erdkröte, der Kamm- , Berg-  und Teichmolch sowie des Teich- und 

Grasfrosches im Bereich des südlichen USG ausgegangen werden.  

Für den Springfrosch weist das USG nur ein geringes Habitatpotential auf. Wichtig für die Art 

ist eine mindestens teilweise Besonnung und ein flach auslaufendes, möglichst sonniges Ufer 

des Fortpflanzungsgewässers. Der angrenzende Teich erfüllt diese Bedingungen nur bedingt. 

Ein Vorkommen des Springfrosches ist somit nicht gänzlich auszuschließen, jedoch eher als 

unwahrscheinlich anzusehen.  

Die Habitatvoraussetzungen des Moorfrosches mit Feucht- und Nasswiesen, Bruch- und 

Auenwälder sowie Moorlandschaften werden im USG nicht erfüllt. Ein Vorkommen des 

Moorfrosches ist somit auszuschließen. Gleiches gilt für die Kreuzkröte, die trockene und 

warme Lebensräume mit wenig Pflanzenbewuchs und sandigem Boden, der sich gut zum 

Graben eignet, bevorzugt. Solche Habitatstrukturen sind im Bereich des südlichen USG nicht 

vorhanden, so dass ein Vorkommen dieser Art ebenfalls ausgeschlossen werden kann. 

 

Tabelle 9: Potentiell vorkommende Amphibienarten im Bereich des südlichen USG basierend auf aktuelle 

Verbreitungskarten. Angegeben sind Gefährdungseinstufungen der Roten Liste Deutschlands (RL D) (ROTE-

LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN., 2020), der Roten Liste Niedersachsens (RL NI) (PODLOUCKY 

et al. 2013) sowie Auflistung auf der FFH-Richtlinie (FFH-RL).  

Nr. 
Wissenschaftlicher 

Artname 
Deutscher Artname 

RL D 

2020 

RL NI 

2013 

FFH-RL 

Anhang IV 

1 Ichthyosaura alpestris  Bergmolch * * nein 

2 Bufo bufo Erdkröte * * nein 

3 Rana temporaria Grasfrosch V * nein 

4 Triturus cristatus Kammmolch 3 3 ja 

5 Rana dalmatina Springfrosch V 3 ja 

6 Pelophylax esculentus Teichfrosch * * nein 

7 Lissotriton vulgaris Teichmolch * * nein 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend 

 

5.2.5 Xylobionten 

Die potentiell vorkommenden xylobionten Käferarten wurden nach ihren Habiatansprüchen 

geprüft und mit den tatsächlich vorkommenden Strukturen im Untersuchungsgebiet 

abgeglichen. Resultierend hieraus ist ein Fehlen geeigneter Habitatstrukturen für xylobionten 

Käfer festzustellen, so dass ein Vorkommen der Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie, wie der 

Eremit (Osmoderma eremita) und der Heldbock (Cerambyx cerdo), sowie aller anderen 

planungsrelevanten xylobionten Käferarten ausgeschlossen werden kann.  

5.2.6 Weitere Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Nach Sichtung der aktuellen Verbreitungskarten sind keine weiteren planungsrelevante Arten 

(u. a. Libellen- und Tagfalter-Arten) vom Eingriff betroffen, da diese entweder außerhalb des 

Vorhabengebietes vorkommen und / oder das USG weist insgesamt keine geeigneten 

artspezifischen Habitatstrukturen für diese Arten auf. 
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5.3 Ergebnisse der faunistischen Kartierungen 

Im Jahr 2023 wurden folgende Untersuchungen vor Ort durchgeführt:  

 

 

5.3.1 Fledermäuse 

In beiden Teilbereichen wurde über zwei Phasen von jeweils fünf Nächten je ein batcorder 

(F1, F2) installiert. Die Untersuchungszeiträume sind der Tabelle 10 zu entnehmen.  

 

Tabelle 10: Phasen der batcorder-Aufzeichnungen und die jeweiligen bedienten batcorder-Standorte. 

batcorder-Phase Installierte batcorder 

30.06.2023 ï 04.07.2023 Teilbereich 1 (F1), Teilbereich (F2) 

11.08.2023 ï 16.08.2023  Teilbereich 1 (F1), Teilbereich (F2) 

 

5.3.1.1 Teilbereich 1 (nördliches Untersuchungsgebiet) 

Innerhalb der insgesamt 10-tägigen batcorder-Erfassung wurden insgesamt mindestens neun 

Fledermausarten innerhalb des Teilbereichs 1 registriert: 

 
Tabelle 11: Im Teilbereich 1 erfasste Fledermausarten des Anhangs IV der FFH-RL mit Statusangabe nach der 
Roten Liste Deutschlands (RL D) (MEINIG ET AL., 2020) und Niedersachsens (RL NI) (HECKENROTH, H. 1993). 

Nr. Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
RL D 

2020 

RL NI 

1993 

FFH-RL 

Anh. IV 

1 Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 3 2 ja 

2 Myotis brandtii / Myotis mystacinus Große / Kleine Bartfledermaus */* D/D ja 

3 Myotis dasycneme Teichfledermaus G 2 ja 

4 Myotis daubentonii Wasserfledermaus * 3 ja 

5 Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler D 1 ja 

     Begehungstermin Artengruppe 

¶ 21.03.2023 Brutvogelkartierung und Baumhöhlenquartierkontrolle 

¶ 28.03.2023  Brutvogelkartierung Nacht 

¶ 04.04.2023 Brutvogelkartierung 

¶ 19.04.2023 Brutvogelkartierung 

¶ 04.05.2023 Brutvogelkartierung 

¶ 12.05.2023 Biotoptypenkartierung 

¶ 17.05.2023 Brutvogelkartierung 

¶ 15.06.2023 Brutvogelkartierung Nacht 

¶ 19.06.2023 Brutvogelkartierung 

¶ 30.06.2023 Reptilienkartierung 

¶ 07.08.2023 Reptilienkartierung 

¶ 16.08.2023 Reptilienkartierung 

¶ 21.08.2023 Reptilienkartierung 

¶ 28.08.2023 Reptilienkartierung 
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Nr. Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
RL D 

2020 

RL NI 

1993 

FFH-RL 

Anh. IV 

6 Nyctalus noctula Großer Abendsegler V 2 ja 

7 Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus * 2 ja 

8 Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus * 3 ja 

9 Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus *  ja 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) gefährdet unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend, - keine Daten vorhanden. 

 

5.3.1.2 Standortmessung (Teilbereich 1) 

Im Untersuchungsraum wurde ein batcorder der Firma ecoObs aufgestellt. Dieser zeichnete 

über zwei Phasen á fünf Tagen insgesamt 2.707 Kontakte auf. Im Mittel, über alle 

Erfassungsnächte und über alle Arten und sonstige Klassen hinweg, ergeben sich 270,7 

Kontakte pro Nacht (KPN) (Tabelle 12). Mittels dieser Erfassungsmethode konnten insgesamt 

acht Fledermausarten akustisch sicher auf Artniveau determiniert werden: 

 

1. Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

2. Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

3. Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

4. Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

5. Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

6. Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

7. Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

8. Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

 

An diesem Standort entfielen 80,01 % der Kontakte auf die Zwergfledermaus mit 

2.166 Rufsequenzen (KPN = 216,6). Die Art wurde in allen Erfassungsnächten aufgezeichnet. 

Mit 103 Kontakten, einem prozentualen Anteil von 3,80 %, was gleichzeitig einer KPN von 10,3 

entspricht, wurde die Breitflügelfledermaus am zweithäufigsten an diesem Standort in acht von 

insgesamt zehn Untersuchungsnächten registriert. Am dritthäufigsten wurde die 

Wasserfledermaus in ebenfalls acht Nächten dokumentiert (Tabelle 12, Abbildung 11). Die Art 

wurde mit 22 Kontakten verzeichnet und war prozentual mit 0,84 % und einer KPN von 2,2 

vertreten. Die Mücken- und Teichfledermaus wurden beide mit acht bzw. sieben Kontakten im 

nördlichen USG detektiert. Der prozentuale Anteil für beide Arten beträgt 0,3 % bzw. 0,26 % 

und die KPN 0,8 bzw. 0,7. Die Rufe beider Arten wurden in vier Nächten erfasst.   

Der Große Abendsegler wurde in drei Nächten mit insgesamt vier Kontakten und einer KPN 

von 0,4 sowie einem relativen Anteil von 0,15 % erfasst. Sowohl die Rauhautfledermaus als 

auch der Kleine Abendsegler wurden mit drei Kontakten bzw. einem Kontakt über den 

gesamten Untersuchungszeitraum dokumentiert. Dies entspricht 0,11 % (KPN 0,3) für die 

Rauhautfledermaus und 0,04 % für den Kleinen Abendsegler (KPN 0,1). 

Neben den oben genannten Fledermausarten wurden 199 Rufe der Gattung Myotis 

verzeichnet (rel. Anteil 7,35 %, KPN = 19,9). Weitere 172 Rufsequenzen entfallen auf die 
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Artengruppe der Bartfledermäuse (Myotis mystacinus / Myotis brandtii) mit einem relativen 

Anteil von 6,35 % (KPN = 17,2). 

Außerdem wurden 19 Rufsequenzen dem nyctaloiden Ruftyp (0,7 %, KPN = 0,19) zugeordnet. 

Innerhalb der Rufanalyse können, aufgrund der Ähnlichkeit und Überlappung der Rufe in 

bestimmten Flugsituationen, nicht immer alle Rufsequenzen auf Artniveau bestimmt werden 

und werden entsprechend einem bestimmten Ruftyp zugeordnet. Arten die dem nyctaloiden 

Ruftyp (nyctaloide Artengruppe) angehören sind: Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, 

Kleiner Abendsegler, Zweifarbfledermaus und Nordfledermaus. 

Von den oben genannten Arten ist anhand der prozentualen Verteilung der innerhalb des USG 

erfassten Arten davon auszugehen, dass ein großer Anteil der nyctaloiden Rufe der 

Breitflügelfledermaus zuzuordnen ist.  

Über den gesamten Untersuchungszeitraum wurden 27 Terminalsequenzen, die auf jagende 

Tiere schließen lassen, aufgezeichnet. 25 Rufe entfallen hierbei auf die Zwergfledermaus, 

sowie jeweils ein Ruf auf eine Bartfledermaus und eine Wasserfledermaus. Zudem wurden 43 

Sozialrufe der Zwergfledermaus registriert. Diese zur Kommunikation der Tiere untereinander 

genutzten Rufe wurden vermehrt in der zweiten Untersuchungsphase (11.08. ï 16.08.) 

verzeichnet.  

 

 
Abbildung 11: Verteilung der relativen Häufigkeiten der erfassten Fledermausarten am batcorder-Standort F1 - 

Teilbereich 1. 
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Tabelle 12: Termine der Standortbedienung an F1 - Teilbereich 1. Darstellung der registrierten Kontakthäufigkeiten für Arten/Gattungen/Ruftypen. Auflistung Kontakte gesamt 
und Kontakte je Aufnahmenacht; Angabe der durchschnittlichen Kontakte pro Nacht (KPN). 

                                       Datum 
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Zwergfledermaus 78 1.283 105 227 69 81 156 50 78 39 2.166 216,6 80,01 

Myotis 12 128 17 6 5 11 3 9 3 5 199 19,9 7,35 

Bartfledermäuse 14 65 33 26 13 4 7 4 4 2 172 17,2 6,35 

Breitflügelfledermaus 2 3  3  15 21 20 15 24 103 10,3 3,80 

Wasserfledermaus 1 2  1 1 3 1 8 5  22 2,2 0,81 

Nyctaloid  9 1  1  2   6 19 1,9 0,70 

Mückenfledermaus 1 3   1     3 8 0,8 0,30 

Teichfledermaus     1 2 3  1  7 0,7 0,26 

Großer Abendsegler  1       2 1 4 0,4 0,15 

Plecotus      1   1 1 3 0,3 0,11 

Rauhautfledermaus  3         3 0,3 0,11 

Kleiner Abendsegler       1    1 0,1 0,04 

Kontakte pro Nacht 108 1.497 156 263 91 117 194 91 109 81 2.707 270,7 100,00 
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Abbildung 12: Darstellung der festgestellten Kontakte am bc-Standort F1 ï Teilbereich 1. im Untersuchungsgebiet. 
x-Achse = Monat in Zahl, y-Achse = Uhrzeit; grüne gebogene Linien = jeweiliger Zeitpunkt des Sonnenunter- bzw. 
Sonnenaufgangs, ein Kontakt in entspricht einem fünf Minutenintervall. 

 

 

Bei der Betrachtung der Kontakte im Untersuchungszeitraum und über alle Arten hinweg lässt 

sich erkennen, dass die Aktivität der Fledermausfauna im Untersuchungsgebiet in der ersten 

Untersuchungsphase ganznächtlich verteilt ist, während die Aktivitäten sich im zweiten 

Untersuchungszeitraum hauptsächlich auf den Anfang und das Ende der Nacht konzentrieren. 

Es ist ebenfalls zu erkennen, dass an diesem Standort in mehreren Nächten mehrere Tiere 

zeitgleich im Untersuchungsraum anwesend waren (blaue, orange und grüne Einfärbungen 

(Abbildung 12). 

Weiter ist zu erkennen, dass die gebäudebewohnende Zwergfledermaus das USG 

ganznächtlich nutzt, während die übrigen Arten, insbesondere die Breitflügel- und 

Bartfledermäuse, das Gebiet primär in den ersten vier Stunden nach SU innerhalb das USG 

aktiv sind. Für die Zwergfledermaus lässt sich ebenfalls nochmal ein Aktivitätsanstieg zum 

Ende der Nacht erkennen (Abbildung 13).  
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Abbildung 13: Aktivität verschiedener Fledermausarten an F1 ï Teilbereich 1 aller Untersuchungsnächte, alle Daten 
sind synchronisiert auf Sonnenuntergang; farblich jeweilige Fledermausart / Gattung; y-Achse = Anzahl der 
Aufnahmen, x-Achse = Einheit Stunden (Bsp.: 0 = Sonnenuntergang, -1 = eine Stunde vor Sonnenuntergang, 2 = 
zwei Stunden nach Sonnenuntergang, Hilfslinien entsprechen jeweils 15 min. 

 

5.3.1.3 Teilbereich 2 (südliches Untersuchungsgebiet) 

Innerhalb der zehntägigen batcorder-Erfassung wurden insgesamt sieben Fledermausarten 

innerhalb des USG registriert: 

 

Tabelle 13: Im Teilbereich 2 erfasste Fledermausarten des Anhangs IV und II der FFH-RL mit Statusangabe nach 
der Roten Liste Deutschlands (RL D) (Meinig et al., 2020) und Niedersachsens (RL NI) (Heckenroth, H. 1993). 

Nr. Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname 
RL D 

2020 

RL NI 

1993 

FFH-RL 

Anh. IV 

1 Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 3 2 ja 

2 Myotis brandtii / Myotis mystacinus Große / Kleine Bartfledermaus */* D/D ja 

3 Myotis dasycneme Teichfledermaus G 2 ja 

4 Myotis daubentonii Wasserfledermaus * 3 ja 

5 Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler D 1 ja 

6 Nyctalus noctula Großer Abendsegler V 2 ja 

7 Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus * 2 ja 

8 Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus * 3 ja 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) gefährdet unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend, - keine Daten vorhanden. 
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5.3.1.4 Standortmessung (Teilbereich 2) 

Im Untersuchungsraum wurde ein batcorder der Firma ecoObs aufgestellt. Über den Zeitraum 

vom 30.06.2023 bis einschließlich dem 07.07.2023 sowie vom 11.08.2023 bis 16.08.2023 

zeichnete das Gerät über zehn Nächte hinweg insgesamt 179 Kontakte auf. Im Mittel, über 

alle Erfassungsnächte und über alle Arten und sonstige Klassen hinweg, ergeben sich 17,9 

Kontakte pro Nacht (KPN) (Tabelle 14). Durch die Untersuchungen konnten die in Tabelle 13 

dargestellten sieben Fledermausarten auf Artniveau bestimmt werden. 

 

1. Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

2. Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

3. Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

4. Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

5. Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

6. Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

7. Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 

Die häufigste im USG aufgenommene Art war der Kleine Abendsegler mit insgesamt 48 

aufgenommenen Rufsequenzen. Das entspricht einem relativen Anteil von 26,82 % und einer 

KPN von 4,8. Mit etwa ähnlich vielen aufgenommenen Rufen war der Große Abendsegler und 

die Zwergfledermaus im USG anzutreffen. Den beiden Arten sind 44 bzw. 43 Kontakte 

zuzuschreiben (rel. Anteil: 24,58 % / 24,02 %; KPN = 4,4/4,3). Beide Arten waren in sechs 

bzw. sieben Nächten im USG vorzufinden. Von der Breitflügelfledermaus wurden insgesamt 

24 Rufe, von der Wasserfledermaus drei Rufe, detektiert, was sich in einem relativen Anteil 

von 13,41 % bzw. 1,68 % und einer KPN von 2,4 bzw. 0,3 widerspiegelt. Die Teichfledermaus 

wurde mit zwei Rufen im Gebiet registriert, was einem relativen Anteil von 1,12 % entspricht 

(KPN = 0,2). Die Rauhautfledermaus wurden mit einem Kontakt erfasst. Hier beläuft sich der 

relative Anteil auf 0,56 % und die KPN auf 0,1 (Tabelle 14). 

Außerdem wurden fünf Rufsequenzen dem nyctaloiden Ruftyp (rel. Anteil: 2,79 %; KPN = 0,5) 

zugeordnet. Die Rufe sind aufgrund der prozentualen Verteilung der innerhalb des USG 

erfassten Arten nicht eindeutig dem Großen oder Kleinen Abendsegler zuzuordnen.  

Tiere die über die Rufanalyse nur einer Artengruppe oder einer Gattung zugeordnet werden 

können wurden mit neun Kontakten erfasst. Dabei entfallen fünf Kontakte (2,79 %, KPN = 0,5) 

auf die Bartfledermaus, drei Rufe auf die Gattung Plecotus (1,68 %, KPN = 0,3) und ein Ruf 

auf die Gattung Myotis (0,56 %, KPN = 0,1). 

Über den gesamten Untersuchungszeitraum wurde eine Terminalsequenz des nyctaloiden 

Ruftyps an diesem Standort aufgezeichnet. Zudem wurde ein Sozialruf der Zwergfledermaus 

verzeichnet.  

In den Nächten 30.06.2023 und 01.07.2023 waren gar keine Fledermausaktivitäten zu 

verzeichnen. .
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Tabelle 14: Termine der Standortbedienung an F2 ï Teilbereich 2.Darstellung der registrierten Kontakthäufigkeiten für Arten/Gattungen/Ruftypen. Auflistung Kontakte Gesamt 
und Kontakte je Aufnahmenacht; Angabe der durchschnittlichen Kontakte pro Nacht (KPN). 

                                               Datum 
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Kleiner Abendsegler    2  1 34 6 2 3 48 4,8 26,82 

Großer Abendsegler   3 4 3  7  15 12 44 4,4 24,58 

Zwergfledermaus   1 4 1 5 9 5 6 12 43 4,3 24,02 

Breitflügelfledermaus     2 6  5 8 3 24 2,4 13,41 

Bartfledermäuse      1 2 1  1 5 0,5 2,79 

Nyctaloid   2 1      2 5 0,5 2,79 

Wasserfledermaus         1 2 3 0,3 1,68 

Plecotus   2    1    3 0,3 1,68 

Teichfledermaus       1   1 2 0,2 1,12 

Myotis          1 1 0,1 0,56 

Rauhautfledermaus    1       1 0,1 0,56 

Kontakte pro Nacht 0 0 8 12 6 13 54 17 32 37 179 17,9 100,00 
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Abbildung 14: Darstellung der relativen Häufigkeiten der erfassten Fledermausarten an batcorder-Standort F2 ï 
Teilbereich 2. 

 

 

 
Abbildung 15: Darstellung festgestellter Kontakte am bc-Standort F1 ï Teilbereich 2 im Untersuchungsgebiet. 
x-Achse = Monat in Zahl, y-Achse = Uhrzeit; grüne gebogene Linien = jeweiliger Zeitpunkt des Sonnenunter- bzw. 
Sonnenaufgangs, ein Kontakt in entspricht einem fünf Minutenintervall. 
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Bei der Betrachtung der Kontakte während des Untersuchungszeitraums über alle Arten 

hinweg lässt sich anhand der Abbildung 15 erkennen, dass sich die Aktivität generell auf die 

erste Nachthälfte im südlichen USG verzeichnen lässt. Anhand der Abbildung 16 ist außerdem 

ersichtlich, dass sich die Aktivitäten des Kleinen Abendseglers im USG hauptsächlich auf eine 

Verweildauer von einer Stunde, beginnend etwa drei Stunden nach SU, festsetzen lässt, 

während die Zwerg- und die Breitflügelfledermaus sowie der Große Abendsegler das USG 

mehr oder weniger durchgehend von kurz nach bis etwa fünf Stunden nach SU frequentieren 

(Abbildung 16). 

 

 
Abbildung 16: Aktivität verschiedener Fledermausarten an F1 ï Teilbereich 2 aller Untersuchungsnächte, alle Daten 
sind synchronisiert auf Sonnenuntergang; farblich jeweilige Fledermausart / Gattung; y-Achse = Anzahl der 
Aufnahmen, x-Achse = Einheit Stunden (Bsp.: 0 = Sonnenuntergang, -1 = eine Stunde vor Sonnenuntergang, 2 = 
zwei Stunden nach Sonnenuntergang, Hilfslinien entsprechen jeweils 15 min). 

 

5.3.1.5 Baumhöhlen- Quartierpotentialanalyse Teilbereich 1 und 2 

Beide Untersuchungsgebiete wurden am 21.03.2023 auf geeignete Quartier-Strukturen an 

Bäumen überprüft. Als Fledermaus-Quartier geeignete Strukturen zählen zum Beispiel 

Höhlen, Risse, Spalten und Rindenabplatzungen. In Teilbereich 1 wurden sieben Baumhöhlen 

und in Teilbereich 2 eine Baumhöhle erfasst. In Tabelle 15 und Blatt 1 im Anhang ist jeweils 

eine Übersicht der erfassten Strukturen dargestellt. 
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Tabelle 15: Erfasste Baumhöhlen und deren Quartierpotentialeinschätzung (QP) (Skala niedrig, mittel, hoch, sehr 
hoch).

Nr. Baumart QP Struktur 
BHD 

(cm) 

Höhe 

(m) 
Foto 

1 Eiche hoch Baumreihe 240 1 

 

2 Eiche niedrig Baumreihe 74 4 

 

3 Eiche hoch Baumreihe 260 3; 3-6,5 

 

4 Buche niedrig Laubwald 245 7 
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Nr. Baumart QP Struktur 
BHD 

(cm) 

Höhe 

(m) 
Foto 

5 Eiche mittel Laubwald 124 5-11 nicht vorhanden 

6 Schwarzpappel hoch Bruchwald 350 12 

 

7 Erle hoch Bruchwald 133 15 

 

8 Erle 
sehr 

hoch 
Mischwald 400 0-2 
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5.3.2 Brutvögel 

Eine Brutvogelkartierung mit insgesamt sechs Erfassungsterminen erfolgte im Frühjahr 2023 

durch morgendliche flächendeckende Begehungen innerhalb des Untersuchungsgebietes für 

jeweils etwa zwei Stunden. Weitere zwei Begehungen erfolgten abends für die Erfassung 

nachtaktiver Arten. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Brutvogelkartierung beider 

Teilbereiche separat dargestellt. In Tabelle 16 sind alle Kartiertermine aufgelistet, welche für 

beide Teilgebiete am selben Tag stattfanden. 

 

Tabelle 16: Kartiertermine und Witterungsbedingungen Brutvögel. 

Nr. Datum 
Uhrzeit 
Beginn 

Uhrzeit 
Ende 

Temp. 
(°C) 

Windstärke 
(m/s) 

Bewölkung/ 
Lichtintensität 

1 21.03.2023 06:17 08:30 8 3 nebelig 

2 28.03.2023 19:30 21:30 3 2 wolkig 

3 04.04.2023 06:45 08:03 -3 0 sonnig 

4 19.04.2023 06:25 07:53 3-5 3-4 sonnig 

5 04.05.2023 05:37 07:02 2-6 1,1 wolkig 

6 17.05.2023 05:00 06:24 7 2,7-3,5 fast bedeckt 

7 15.06.2023 21:20 23:00 15 1 klar 

8 19.06.2023 05:00 07:00 13 0 bedeckt 

 

5.3.2.1 Teilbereich 1 

In Teilbereich 1 konnten insgesamt 41 Vogelarten festgestellt werden, die in Tabelle 17 

dargestellt sind. Davon konnte für vier Arten je ein Brutnachweis erbracht werden, darunter 

eins für den Star (Sturnus vulgaris), der sowohl auf der Roten Liste für Deutschland als auch 

auf der Roten Liste für Niedersachsen als gefährdet eingestuft ist. Für weitere 23 Arten wurde 

ein Brutverdacht nachgewiesen. Drei dieser Arten, der Bluthänfling (Linaria cannabina), die 

Feldlerche (Alauda arvensis) und der Kuckuck (Cuculus canorus) werden ebenfalls sowohl auf 

der Roten Liste für Deutschland als auch auf der Roten Liste für Niedersachsen als gefährdet 

eingestuft. Weiterhin wurden die Gartengrasmücke (Sylvia borin), die in Niedersachsen als 

gefährdet gilt, und der Schwarzspecht, der sowohl eine streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 

2 Nr. 14 BNatSchG als auch eine besonders zu schützende Vogelart nach Anhang I VRL ist, 

mit einem Brutverdacht festgestellt. Für weitere zehn Arten konnte kein besetztes Revier 

bestätigt werden. Vier Arten wurden lediglich als Nahrungsgast im USG beobachtet. Alle 

erfassten Arten sind kartographisch im Anhang dargestellt. Alle weiteren festgestellten Arten 

können der Gruppe der ungefährdeten Brutvögel mit Siedlungs-, Hecken- und Waldbindung 

zugeordnet werden. 

Die Reviere der erfassten Arten mit Brutnachweis und Brutverdacht verteilen sich 

hauptsächlich im Puffer um die Planfläche herum. Nur wenige Reviere lagen innerhalb der 

Planfläche. Als Bruthabitat werden hauptsächlich die Gehölzstrukturen genutzt. Die offenen 

Bereiche der Planfläche dienen als Nahrungshabitat. 
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Tabelle 17: Erfasste Brutvogelarten Teilbereich 1 mit Angaben zum jeweiligen Rote Liste Status, Status der 
Vogelschutzrichtlinie (VSRL 2009) und der Anzahl der besetzten Reviere (BN = Brutnachweis und BV = 
Brutverdacht), der möglichen Reviere (BZ=Brutzeitfeststellung) und der Arten die als Nahrungsgäste (NG) 
vorkommen. 

Nr. Wiss. Name Deutscher Artname 
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2
1
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1 Turdus merula Amsel A 1 6 1   § * * 

2 Motacilla alba Bachstelze Ba   1   § * * 

3 Fringilla coelebs Buchfink B  9 2   § * * 

4 Cyanistes caeruleus Blaumeise Bm  5    § * * 

5 Linaria cannabina Bluthänfling Hä  1    § 3 3 

6 Dendrocopos major Buntspecht Bs  1 1   § * * 

7 Corvus monedula Dohle D   1   § * * 

8 Garrulus glandarius Eichelhäher Ei  1    § * * 

9 Spinus spinus Erlenzeisig Ez   1   § * * 

10 Alauda arvensis Feldlerche Fl  1    § 3 3 

11 Phylloscopus trochilus Fitis F  1    § * * 

12 Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer Gb  1 2   § * * 

13 Sylvia borin Gartengrasmücke Gg  1    § * 3 

14 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Gartenrotschwanz Gr   1   § * * 

15 Emberiza citrinella Goldammer G   2   § * V 

16 Chloris chloris Grünfink Gf  2 2   § * * 

17 Picus viridis Grünspecht Gü   1   §§ * * 

18 Passer domesticus Haussperling H   1   § * * 

19 Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz Hr 1     § * * 

20 Prunella modularis Heckenbraunelle He  1    § * * 

21 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Kernbeisser Kb   1   § * * 

22 Sylvia curruca Klappergrasmücke Kg    1  § * * 

23 Sitta europaea Kleiber Kl  1    § * * 

24 Parus major Kohlmeise K  7    § * * 

25 Cuculus canorus Kuckuck Ku  1    § 3 3 

26 Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Mg  2    § * * 

27 Corvus corone Rabenkrähe Rk  1    § * * 

28 Columba palumbus Ringeltaube Rt  4 3   § * * 

29 Erithacus rubecula Rotkehlchen R  3  2  § * * 

30 Dryocopus martius Schwarzspecht Ssp  1   I §§ * * 

31 Sturnus vulgaris Star S 1 2 1   § 3 3 

32 Carduelis carduelis Stieglitz Sti   1   § * V 
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Nr. Wiss. Name Deutscher Artname 
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33 Turdus philomelos Singdrossel Sd 1 2    § * * 

34 Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen Sg  4    § * * 

35 Ficedula hypoleuca  Trauerschnäpper Ts    1  § 3 3 

36 Certhia familiaris Waldbaumläufer Wb   1   § * * 

37 Strix aluco Waldkauz Wz  1    §§ * * 

38 Turdus pilaris Wacholderdrossel Wd    3  § * * 

39 Regulus regulus Wintergoldhähnchen Wg    2  § * * 

40 
Troglodytes 
troglodytes 

Zaunkönig Z  3    § * * 

41 Phylloscopus collybita Zilpzalp Zi  2    § * * 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) gefährdet unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend, - keine Daten vorhanden. 

 

5.3.2.2 Teilbereich 2 

In Teilbereich 2 konnten insgesamt 17 Vogelarten festgestellt werden, die in Tabelle 18 

aufgelistet sind. Davon konnte für eine Art, den Kleiber (Sitta europaea), ein Brutnachweis 

erbracht werden. Für weitere neun Arten wurde ein Brutverdacht nachgewiesen. Für sechs 

Arten konnte kein besetztes Revier bestätigt werden, darunter der Star (Sturnus vulgaris) und 

die Gartengrasmücke (Sylvia borin), die auf der Roten Liste für Deutschland und auch auf der 

Roten Liste für Niedersachsen als gefährdet eingestuft sind. Eine Art wurde lediglich als 

Nahrungsgast im USG beobachtet. Alle erfassten Arten sind kartographisch im Anhang 

dargestellt. Alle weiteren festgestellten Arten können der Gruppe der ungefährdeten Brutvögel 

mit Siedlungs-, Hecken- und Waldbindung zugeordnet werden. 

Die Reviere der erfassten Arten mit Brutnachweis und Brutverdacht verteilen sich 

hauptsächlich im Puffer um die Planfläche herum. Nur wenige Reviere lagen innerhalb der 

Planfläche.  

 

Tabelle 18: Erfasste Brutvogelarten Teilbereich 2 mit Angaben zum jeweiligen Rote Liste Status, Status der 
Vogelschutzrichtlinie (VSRL 2009) und der Anzahl der besetzten Reviere (BN = Brutnachweis und BV = 
Brutverdacht), der möglichen Reviere (BZ=Brutzeitfeststellung) und der Arten die als Nahrungsgäste (NG) 
vorkommen. 
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1 Turdus merula Amsel A  2 1   § * * 

2 Cyanistes caeruleus Blaumeise Bm   2   § * * 

3 Fringilla coelebs Buchfink B  3    § * * 
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Nr. Wiss. Name Deutscher Artname 
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4 Dendrocopos major Buntspecht Bs   1   § * * 

5 Sylvia borin Gartengrasmücke Gg   1   § * 3 

6 Sitta europaea Kleiber Kl 1     § * * 

7 Parus major Kohlmeise K  4    § * * 

8 Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Mg  2 1   § * * 

9 Columba palumbus Ringeltaube Rt  2    § * * 

10 Erithacus rubecula Rotkehlchen R  2    § * * 

11 Turdus philomelos Singdrossel Sd  1    § * * 

12 Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen Sg   1   § * * 

13 Sturnus vulgaris Star S   1   § 3 3 

14 Poecile palustris Sumpfmeise Sum   2   § * * 

15 Regulus regulus Wintergoldhähnchen Wg    1  § * * 

16 Troglodytes troglodytes Zaunkönig Z  2 1   § * * 

17 Phylloscopus collybita Zilpzalp Zi  2    § * * 

Kategorien der Roten Liste (RL) für Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  0) ausgestorben/verschollen; 1) vom Aussterben 
bedroht; 2) stark gefährdet;  3) gefährdet; *) ungefährdet; G) gefährdet unbekannten Ausmaßes; V) Vorwarnliste; D) Daten 
unzureichend, - keine Daten vorhanden 

 

5.3.3 Reptilien 

Im Rahmen der Reptilienkartierung fanden Insgesamt sechs Begehungen des USG statt 

(Tabelle 19).  

Über alle Begehungen hinweg gab es lediglich den Nachweis einer Blindschleiche im 

südlichen USG. Das Reptil nutzte dabei eines der ausgelegten künstlichen Verstecke (KV) als 

Unterschlupf. Ansonsten erfolgte kein Nachweis eines weiteren Reptilienvorkommens.  

Als ĂBeifangñ wurde zudem eine Amphibienart, die Erdkröte (Bufo bufo), unter einem der KV 

im Teilbereich 2 gesichtet. 

 
Tabelle 19: Kartiertermine und Witterungsbedingungen Reptilien und Amphibien. 

Nr. Datum 
Uhrzeit 
Anfang 

Uhrzeit 
Ende 

Temp. (°C) 
Anfang 

Windstärke 
m/s 

Bewölkung / Lichtintensität 

1 29.06.2023 08:10 08:45 16,8 10,1 heiter 

2 30.06.2023 08:30 09:05 15,8 6 bewölkt 

3 07.08.2023 08:15 08:45 15,7 16,9 heiter 

4 16.08.2023 08:00 08:25 16,4 10,4 heiter 

5 21.08.2023 08:10 08:45 15,6 7,2 heiter 

6 28.08.2023 09:00 09:25 13,7 23,8 heiter 
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6 Artenschutzrechtliche Bewertung 

6.1 Biotoptypen/Vegetation 

Hinsichtlich der Vegetation handelt es sich im gesamten USG um nicht besonders oder streng 

geschützte Biotope, da vorwiegend ein artenarmes Extensivgrünland im nördlichen Bereich 

und ein stark aufgelichteter Fichtenforst (WZFl) mit Naturverjüngung im südlichen Bereich von 

der Planung betroffen sind. Auch wurden keine Anhang IV Pflanzenarten und ihre 

Entwicklungsformen erfasst. Es entstehen daher durch das Vorhaben keine 

artenschutzrechtlichen Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG. 

6.2 Fledermäuse 

Generell ist in beiden Teilbereichen von einer geringen bis hohen Fledermaus-Aktivitätsdichte 

zu sprechen. Durch die Untersuchungen konnten in Teilbereich 1 acht und in Teilbereich 2 

sieben Fledermausarten auf Artniveau nachgewiesen werden. Dazu kommen in beiden 

Teilbereichen mindestens eine weitere Art durch das Vorkommen der Artengruppe der 

Bartfledermäuse. Somit sind es in Teilbereich 1 mindestens neun und im Teilbereich 2 

mindestens acht Fledermausarten die die Flächen nutzen.  

Eine regelmäßige Nutzung des Teilbereichs 1 findet dabei hauptsächlich durch die 

Zwergfledermaus und in geringerem Umfang durch die Breitflügel- und Bartfledermaus statt. 

Im Teilbereich 2 dagegen konnte die regelmäßige Nutzung der Fläche in der ersten 

Nachthälfte durch folgende Arten bestätigt werden: Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler, 

Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus. 

Beide Teilbereiche liegen in räumlicher Nähe zu Siedlungsstrukturen (Gutshof und  

Ferienhaussiedlung). Anhand der erfassten teils sehr hohen nächtlichen Aktivitäten der Zwerg- 

und im geringeren Umfang der Breitflügelfledermaus sowie der Bartfledermäuse in Teilbereich 

1 kann von einem oder mehreren Quartieren dieser Arten im nahen Umfeld des Plangebietes 

ausgegangen werden. Alle drei Arten beziehen hauptsächlich ihre Quartiere in Gebäuden, wie 

zum Beispiel alte Scheunen, Dachböden (unausgebaut) oder Speicher. Die Bestandsgebäude 

des Gutshofes und der Ferienhaussiedlung bieten dabei entsprechende Quartierpotentiale für 

gebäudebewohnende Fledermausarten. Die Tiere verlassen dabei in der Regel etwa eine 

halbe Stunde nach Sonnenuntergang ihre Quartiere, um in ihre zumeist angestammten im 

Umfeld liegenden Jagdgebiete (Waldränder, strukturreiches Offenland) zu fliegen. Mit Ende 

der Nacht kehren sie dann zu ihren Quartieren zurück. Um in Ihre Jagdgebiete zu gelangen 

orientieren sich diese Arten entlang von Leitstrukturen (z.B. Baumreihen, Waldränder). So wird 

das nördliche USG von Waldrändern und Baumreihen eingerahmt, die insgesamt geeignete 

Leitstrukturen darstellen, wie zum Beispiel der baumbestandene Rehrhofer Weg im Osten 

oder die Bahnschneise im Westen des Teilbereichs 1.  Basierend auf die über den batcorder 

erhaltenen Ergebnisse, kann davon ausgegangen werden, dass vor allem die 

Zwergfledermaus, aber auch die Breitflügelmaus diese linearen Strukturen als Transferrouten 

zu ihren tradierten Jaghabitaten nutzen. Durch das Fehlen jeglicher Beleuchtung entlang 

dieser Strukturelemente (Dunkelkorridor) ist ferner davon auszugehen, dass auch andere, 

deutlich lichtsensiblere Fledermausarten (wie z.B. Bartfledermäuse), diese Strukturen als 

Flugroute nutzen, um in ihre Jagdreviere zu gelangen. Selbiges gilt für die Gehölzstrukturen 

(Rehrhofer Weg, östliche Waldkante) im Teilbereich 2, die von ungefähr dem gleichen 
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Arteninventar, aber in geringeren Zahlen, frequentiert wurden. Während die Zwergfledermaus  

gegenüber dem Einfluss von künstlichem Licht auf ihren Transferrouten opportunistisch 

veranlagt ist und dieses sogar zum Teil gezielt zum Jagen verwendet, verhalten sich die 

Breitflügelfledermaus und andere lichtsensible Arten (z. B. Arten der Gattung Myotis oder 

Plecotus) dagegen gegenüber künstlichem Licht auf ihren Transferouten scheu und 

vermeidend. Um die rªumliche Vernetzungsfunktion dieser ĂDunkelkorridoreñ zu erhalten, ist 

im Rahmen des Vorhabens ein angepasstes, fledermausfreundliches Lichtkonzept zu 

erstellen und verwenden. Dabei ist auf eine Beleuchtung der bislang dunklen Leitstrukturen zu 

verzichten.   

Da eine Entfernung von Gebäuden in beiden Teilbereichen nicht vorgesehen ist, sind 

Fledermausquartiere von gebäudebewohnenden Arten wie Zwerg- und Breitflügelfledermaus 

durch das Vorhaben nicht betroffen.  

Andere Arten, wie zum Beispiel der Große Abendsegler, die Rauhautfledermaus und der 

Kleine Abendsegler, haben ihre Quartiere bevorzugt in Baumhöhlen, Astlöchern oder unter 

Rindenabplatzungen. Mithilfe der Baumhöhlenpotentialanalyse konnten insgesamt sieben 

Baumhöhlen im Teilbereich 1 und eine weitere Baumhöhle in Teilbereich 2 festgestellt werden, 

wobei sechs der acht Baumhöhlen in Bäumen außerhalb der Eingriffsbereiche und zwei am 

Rande des nördlichen USG befanden (siehe Blatt 5 im Anhang). Das Quartierpotential wurde 

als niedrig bis sehr hoch eingestuft. Da sämtliche in beiden batcordern nachgewiesenen 

baumhöhlenbewohnenden Fledermausarten zum einen eher sporadisch, zum anderen erst 1-

2 Stunden nach Sonnenuntergang in den Geräten erfasst wurden, ist ein Baumhöhlen-

Quartierbesatz innerhalb und im nahen Umfeld der Teilbereiche auszuschließen. Vielmehr 

muss von Quartieren des Großen und Kleinen Abendseglers im weiteren Umfeld ausgegangen 

werden. Arttypisch für die Abendsegler ist, dass sie ihre Quartiere bereits mit 

Sonnenuntergang verlassen und in ihre teilweise bis zu zehn Kilometern entfernten 

Jagdgebiete fliegen. Vorhabenbedingt sind nur im Teilbereich 2 Entfernungen von Gehölzen 

vorgesehen. Da im Rahmen der Baumhöhlenquartierpotentialanalyse innerhalb des 

Teilbereichs 2 weder Baumhöhlen noch andere Baumstrukturen mit Quartierpotential für 

Fledermäuse vorgefunden wurden, sind Quartiere baumbewohnender Fledermausarten, wie 

die Abendsegler oder die Rauhautfledermaus durch das Vorhaben unmittelbar nicht betroffen. 

Des Weiteren zeigte sich, dass die Zwergfledermaus regelmäßig und ganznächtig innerhalb 

der Teilfläche 1 aktiv ist. Ein Großteil der Teilfläche 1 besteht aus extensivem Grünland. Daher 

kann es zu einem erhöhten Aufkommen von Insekten kommen. Es ist anzunehmen, dass es 

sich bei der Teilfläche 1 um ein zwar regelmäßig frequentiertes aber nicht essentielles 

Jagdgebiet hauptsächlich von der Zwergfledermaus handelt. Dafür sprechen die im batcorder 

verzeichneten Terminalsequenzen der Zwergfledermaus, die auf Jagdaktivitäten schließen 

lassen. Die geringe Anzahl an registrierten Kontakten der Breitflügel-, Rauhaut- und 

Teichfledermaus, des Großen und Kleinen Abendseglers, sowie der Mückenfledermaus und 

Bartfledermäuse lassen auf eine eher sporadische Nutzung beider Teilbereiche durch diese 

Arten schließen. Vielmehr sind von gelegentlichen Durch- und Überflugsituationen auf dem 

Transfer zwischen Quartier und Jagdgebiet vereinzelter Tiere auszugehen. Die Teilbereiche 

liegen eingebettet in kleinteilige Waldstücke südlich des Ortsrands von Soderstorf, eines 

landwirtschaftlich geprägten Dorfgebietes. In direkter Nähe zum USG befinden sich 

fragmentierte Weide- und Waldbereiche, kleinflächige Heidebereiche sowie durch Baumreihen 

gegliederte Grün- und Ackerflächen, die sowohl gleich- als auch hochwertigere Jagdgebiete 

für Fledermäuse darstellen. Auch der südwestlich des Teilbereichs 2 gelegenen Teich stellt 
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ein mögliches Jagdgebiet dar. Aufgrund der eher unterdurchschnittlichen Artdiversität und die 

sporadische Frequentierung der meisten, außer der Zwergfledermaus, vorkommenden Arten 

im USG, ist bei der Grünfläche des Teilbereichs 1 daher nicht von einem essentiellen 

Jagdgebiet auszugehen. Im Rahmen des Vorhabens ist eine Vollversiegelung des 

Teilbereiches 1 (Gebäude, Stellplätze) vorgesehen. Da die Fläche 1 jedoch direkt an 

bestehende Gehölzstrukturen mit potentiellen Fledermausquartieren (siehe Blatt 5 im Anhang) 

sowie Leitelementen grenzt, ist auch hier auf ein entsprechendes Lichtkonzept zu achten, 

indem möglichst auf eine Beleuchtung der Stellplätze verzichtet wird. Grundsätzlich ist 

festzustellen, dass es sich bei der Teilfläche 2 primär um eine Transferroute aller erfassten 

Fledermausarten handelt.  Aufgrund der Lichtempfindlichkeit u. a. der Breitflügelfledermaus 

während ihrer Transferflüge, ist auch hier auf eine fledermausfreundliche Beleuchtung zu 

achten und möglichst auf eine Beleuchtung der Wege zu verzichten.  

Durch die Umstrukturierung des Untersuchungsgebietes kann es durch Entstehung neuer 

anthropogener Strukturen (vermehrter Lichteinfall, Versiegelung, etc.) generell zu einer 

Entwertung von Lebensräumen kommen. Nach derzeitigem Wissenstand stellt vor allem 

Lichtverschmutzung ein zunehmend gravierendes Problem für die Fledermausfauna dar. Es 

sind demnach Maßnahmen zu ergreifen, die die negativen Effekte der Lichtverschmutzung 

abmildern können (Vermeidung von Lichtquellen, Reduzierung von Lichtintensitäten, 

Abblendung von Streulicht, Anpassung Lichtspektrum, Installation abgeschirmter Leuchten 

u.a.m.). Eine Entfernung / Fällung der Gehölzbestände, insbesondere der Bäume mit 

vorgefundenem Quartierpotential (Baumhöhlen), ist außerdem nur außerhalb der 

fledermausaktiven Zeit; Mitte November bis März; vorzunehmen. So lässt sich eine 

Tötung/Verletzung einzelner Tiere, die sich ggf. hinter neu entstandenen Rindenabplatzungen 

o.ä. ruhen, vermeiden. Vor der Fällung müssen die Baumhöhlen zudem vorab vom 

entsprechenden Fachpersonal auf eine mögliche Winterquartiernutzung kontrolliert werden. 

Sofern die Entfernung der Gehölzbestände mindestens ein Jahr versetzt stattfindet, müssen 

die Gehölzbestände nochmals auf Baumhöhlen und Fledermausbesatz kontrolliert werden.  

6.2.1 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Eine baubedingte Zerstörung von Fortpflanzungsstätten und damit einhergehenden 

möglichen Tötungen/Verletzungen von Fledermäusen ist bei einer zeitnahen Umsetzung nicht 

zu erwarten, so dass keine gezielten Maßnahmen, um einen Eintritt von 

Verbotstatbeständen zu vermeiden, erforderlich sind. Die durch das Vorhaben von Fällungen 

betroffenen Bäume weisen entweder kein Quartierpotential auf, oder liegen außerhalb des 

Eingriffes. Zudem kommt es vorhabenbedingt nicht zu einer Entfernung von Gebäuden, was 

eine Quartierbetroffenheit von Zwerg- und Breitflügelfledermaus, aber auch die 

Bartfledermaus ausschließt. Erfolgen entgegen der bisherigen Planung dennoch 

Gebäudeentfernungen, sind diese vorher auf Quartiere bzw. Besatz durch Fledermäuse zu 

kontrollieren.  

Sollten sich die Baumaßnahmen bzw. eine Entfernung von Gehölzen und Vegetation um 

mindestens ein Jahr verzögern, ist die Entstehung neuer Höhlenstrukturen/Baumhöhlen (z. B. 

Spechthöhlen) nicht auszuschließen, so dass in einem solchen Fall das Gehölz vor Fällung 

auf Fledermausbesatz zu prüfen wäre. Zudem muss sichergestellt sein, dass im Zuge der 

Baumaßnahmen kein Eingriff in die umliegenden, außerhalb der Planungsfläche, liegenden 

Gehölzstrukturen erfolgt und somit die Barrierefunktion bestehender Strukturen erhalten bleibt. 
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Während der Baumaßnahmen ist auf Nachtbaustellen und einer nächtlichen Beleuchtung der 

Baustelle zu verzichten, um keine optische Barrierewirkung für Fledermäusen zu erzeugen 

und eine Nutzung vorhandener Quartiere z. B. in Gebäuden auf dem bestehenden 

Gutsgelände und im nördlich, an die Planfläche angrenzenden Wald, zu gewährleisten.  

Zudem ist sicherzustellen, dass der angrenzende Wald und Gehölzstrukturen, in denen 

Fledermausquartiere nachgewiesen wurden, nicht ausgeleuchtet wird um mögliche 

betriebsbedingte Wirkungen durch das Vorhaben auf die lokale Fledermausfauna zu 

minimieren. Mögliche Maßnahmen wären beispielsweise die Vermeidung von Lichtquellen, 

Reduzierung von Lichtintensitäten, Abblendung von Streulicht, Anpassung des Lichtspektrums 

und die Installation abgeschirmter Leuchten.  

6.2.2 Artenschutzrechtliche Belange 

6.2.2.1 § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG (Verletzungs- und Tötungsverbot)  

Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen sind dann denkbar, wenn Quartiere im 

Rahmen der Baufeldfreimachung (Entfernung von Bäumen/Gehölzen, Gebäuden usw. mit 

Quartierpotential) zerstört oder entfernt werden. Da innerhalb des USG und insbesondere 

innerhalb der Planfläche keine Gebäude und Bäume mit Quartierpotential vorhanden sind, 

sind vorhabenbedingt keine Fortpflanzungsstätten und Winterquartiere von Fledermäusen 

betroffen. Im Rahmen des Vorhabens ist somit ein Verstoß gegen § 44 BNatSchG Abs. 1 

Nr. 1 bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse ausgeschlossen.  

6.2.2.2 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot) 

Das Störungsverbot greift nur dann, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art durch die Störung verschlechtert. Anders als beim Tötungsverbot beziehen sich die 

Störungen nicht nur auf die direkte Eingriffsfläche, sondern sind auch in Relation zum Umfeld 

zu betrachten. Die Untersuchungsfläche selbst stellt weder essentiellen Funktionsraum 

(Quartierstandort, essentielles Jagdgebiet), noch ein wichtigen Vernetzungselements 

(Dunkelkorridor) zwischen Quartieren und Jagdhabitaten der lokalen Fledermausfauna dar. 

Um betriebsbedingte Wirkungen durch das Vorhaben auf Fledermäuse bzw. auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Fledermauspopulation auszuschließen ist sicherzustellen, dass 

der angrenzende Wald nicht durch künstliches Licht ausgeleuchtet wird (Abschnitt Fehler! V

erweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Wird dies berücksichtigt kann von einem 

Nicht-Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

ausgegangen werden.  

6.2.2.3 § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

Anhand der durchgeführten Untersuchungen kommt es nicht zu einem Verbotstatbestand 

nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG. Im Untersuchungsgebiet sind keine quartiergeeigneten 

Strukturen vorhanden, sodass eine Zerstörung von Fledermausquartieren ausgeschlossen 

werden kann.  

6.3 Brutvögel 

Für die Artengruppe der Vögel wurden im Untersuchungsgebiet des Teilbereichs 1 41 und des 

Teilbereichs 2 insgesamt 17 Vogelarten nachgewiesen. Im Teilbereich 1 wurden davon vier 
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Arten mit einem Brutnachweis erfasst, darunter einer für den Star (Sturnus vulgaris), der 

sowohl in der Roten Liste für Deutschland als auch Niedersachsen als gefährdet eingestuft ist. 

Ein Brutverdacht wurde für weitere 23 Arten erbracht. Darunter die Rote Liste Arten 

Bluthänfling (Linaria cannabina), Feldlerche (Alauda arvensis), Kuckuck (Cuculus canorus) 

und Gartengrasmücke (Sylvia borin), sowie der Schwarzspecht (Dryocopus martius) als eine 

streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sowie eine besonders zu 

schützende Vogelart nach Anhang I VRL. Für weitere zehn Arten konnte ein besetztes Revier 

nicht bestätigt werden.  

Von den Brutrevieren der gefährdeten Arten liegt nur das des Bluthänflings (Linaria cannabina) 

innerhalb der Planfläche. Die Reviere der weiteren gefährdeten Arten liegen innerhalb des 

Puffers und sind somit vom Eingriff nicht betroffen. Die wenigen weiteren Reviere innerhalb 

der Planfläche gehören zu den nicht gefährdeten Arten. 

Im Teilbereich 2 konnte von den 17 Vogelarten für eine Art ein Brutnachweis und für neun 

Arten ein Brutverdacht ermittelt werden. Für weitere sechs Arten konnte kein besetztes Revier 

festgestellt werden. Die Reviere innerhalb der Planfläche gehören alle zu den nicht 

gefährdeten Arten. 

6.3.1 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Alle innerhalb der beiden Planflächen erfassten Arten brüten in den Baum- und 

Gehölzstrukturen des USG. Da im Rahmen des Eingriffs in den Planflächen Bäume und 

andere Gehölzstrukturen entfernt werden, kann eine unmittelbare Zerstörung von 

Fortpflanzungsstätten nicht ausgeschlossen werden. Da das Tötungs- und Störungsverbot für 

alle Vogelarten gilt, muss als Vermeidungsmaßnahme eine Bauzeitregelung eingehalten 

werden. 

Sollten wider Erwarten vorhabenbedingt Bäume/Gehölze am Rande, aber außerhalb der 

Planfläche entfernt werden müssen, muss ebenfalls die oben genannte Bauzeitregelung als 

Vermeidungsmaßnahme eingehalten werden, da sich auch in den am Rand befindlichen 

Gehölzstrukturen Brutreviere mit Brutverdacht befinden. 

Eine Entfernung von Vegetation/Gehölzen sollte demnach nur außerhalb der Brutzeit 

zwischen dem 1.Oktober und dem 01. März stattfinden.  

6.3.2 Artenschutzrechtliche Belange 

6.3.2.1 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzungs- und Tötungsverbot) und Nr. 3 i.V.m. 

Abs 5 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)  

Durch die geplanten Maßnahmen kommt es zu einem Verlust von Bruthabitaten in beiden 

Teilbereichen. Aus diesem Grund sind Vermeidungsmaßnahmen in Form einer 

Bauzeitenregelung einzuhalten. So dürfen Gehölzfällungen bzw. Entfernung von Vegetation 

/Gehölzen nur außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 01. März 

durchgeführt werden. 

Nur das Brutrevier des Bluthänflings, als gefährdete Art, liegt innerhalb der Planfläche. Da aber 

außerhalb der Planfläche ausreichend Gehölzstrukturen erhalten bleiben, stehen genügend 

Ausweichhabitate für den Bluthänfling zur Verfügung. Weiterhin soll eine Fläche nordwestlich 
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der Planfläche als Ausgleichsfläche aufgewertet werden, die dann ebenfalls als 

Ausweichhabitat, sowohl für den Bluthänfling als auch für alle anderen Arten dienen kann.  

Die Reviere der anderen gefährdeten Arten liegen außerhalb der Planfläche und sind damit 

nicht vom Eingriff betroffen. Bei den weiteren aufgeführten Vogelarten ist es bei Einhaltung 

der genannten Maßnahmen zu erwarten, dass sie durch ihre hohe Anpassungsfähigkeit 

gegenüber Störungen auf angrenzende bestehende Habitate in der Umgebung ausweichen. 

Der B-Plan kann, ohne dass es zu einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 und 3 BNatSchG 

kommt, durchgeführt werden, solange die genannten Maßnahmen (Bauzeitenregelung) 

eingehalten werden. Dadurch kann eine Tötung oder Verletzung bzw. Verlust von Nestern und 

Eiern und damit eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Rahmen des 

Vorhabens sicher ausgeschlossen werden. 

6.3.2.2 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot) 

Die im USG beider Teilbereiche erfassten Vogelarten können als eine Gruppe mit Siedlungs-

, Hecken- und Waldbindungñ zusammengefasst werden. Entsprechend ihrer natürlichen 

Häufigkeit sind vor allem Vogelarten der Gärten, Parkanlagen und Feldgehölze im Gebiet 

vertreten, wie z.B. Amsel, Blau- und Kohlmeise, Grünfink, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, 

Rotkehlchen, Zilpzalp und Zaunkönig. Hierbei handelt es sich um allgemein häufige, weit 

verbreitete und ungefährdete Vogelarten mit derzeit günstigem Erhaltungszustand. Aufgrund 

der weiten Verbreitung und die hohe Anpassungsfähigkeit der festgestellten Vogelarten sind 

durch die Bebauung keine signifikanten Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen und somit ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 nicht zu erwarten. 

6.4 Reptilien 

Im Rahmen der Kartierungen erfolgte kein Nachweis einer Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie. 

Jedoch erfolgte der Nachweis einer Blindschleiche im Teilbereich 2. Der im Teilbereich 2 

anstehende Wald kann potentiell von der Blindschleiche als Winterquartier genutzt werden. 

Die Tiere überwintern, teils in größerer Zahl, in tiefen, frostfreien Erdlöchern. Um ein 

Tötungsverbot der nach BNatSchG besonders geschützten Blindschleiche zu vermeiden, ist 

zu gewährleisten, dass sich kein Tier innerhalb des südlichen Baufeldes befindet. Mittels eines 

Reptilien-/Amphibienschutzzaunes ist ein Einwandern von Blindschleichen in die 

Eingriffsfläche im Oktober/November und somit in die potentiellen Überwinterungsgebiete zu 

unterbinden. Bereiche innerhalb des Baufelds sind nach der Errichtung des Zaunes auf Besatz 

zu kontrollieren und gefundenen Tiere umzusetzen. 

6.4.1 Artenschutzrechtliche Belange 

6.4.1.1 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzungs- und Tötungsverbot) und Nr. 3 i.V.m. 

Abs 5 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)  

Wenn im Rahmen der Baufeldfreimachung Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten zerstört 

oder entfernt werden, sind damit einhergehende Tötungen oder Verletzungen von Reptilien 

nicht auszuschließen. Innerhalb der südlichen Planfläche (Teilbereich 2) befindet sich ein für 

Reptilien geeignetes Überwinterungshabitat. Durch eine Bauzeitenregelung, die eine 

Gehölzentfernung und einen Eingriff in den Boden in diesem Bereich auf ein Zeitfenster 

außerhalb der Nutzung der Winterquartiere (Mitte Oktober / Anfang November bis März) 
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beschränkt oder der Errichtung eines Schutzzaunes, die das Aus-/Durchwandern von Reptilien 

in das Überwinterungshabitat verhindert, ist nicht von einem signifikant erhöhten 

Verletzungs- und Tötungsrisiko für die Individuen auszugehen. Somit kann, unter den 

genannten Voraussetzungen, ein Verstoß gegen § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bezüglich der 

Artengruppe der Reptilien ausgeschlossen werden. 

6.4.1.2 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot) 

Bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine Störung der Tiere 

ausgeschlossen. Aufgrund der umgebenden Habitatstrukturen (großflächige angrenzende 

Waldbereiche im Süden des USG und bleibender kleinflächige Gehölzstrukturen führen 

vorhabenbedingte mögliche Störungen nicht zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Populationen, so dass ein Eintreten des 

Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu erwarten ist. 

6.5 Amphibien 

Innerhalb des USG befinden sich keine für Amphibien geeigneten Laichgewässer, die als 

Fortpflanzungslebensraum genutzt werden können. Eine unmittelbare Betroffenheit von 

Fortpflanzungsstätten von Amphibien ist somit ausgeschlossen, woraus sich auch keine 

Notwendigkeit durchzuführender Maßnahmen ergibt. 

Die Gehölzstrukturen im Teilbereich 2 (im 50 m Radius) bieten den potentiell vorkommenden 

sieben Amphibienarten grundsätzlich ein geeignetes Überwinterungshabitat. Die drei potentiell 

vorkommenden Molcharten, sowie die Erdkröte und die drei Froscharten (Gras-, Teich- und 

Springfrosch) überwintern in Erdhöhlen/Hohlräumen, morschen Baumstämmen, unter Steinen 

und Steinhaufen in Laubmischwäldern oder Feldgehölzen. Der lichte Fichtenforst mit einem 

hohen Anteil an jungem laubaufwuchs und grabbarem Untergrund erfüllt die Bedingungen als 

Winterquartier. 

 

Innerhalb dieses Teilbereiches sind vorhabenbedingte Gehölzentfernungen geplant, so dass 

eine Zerstörung im Gehölz befindlicher Winterquartiere und eine damit einhergehende 

Verletzung oder Tötung von Individuen nicht ausgeschlossen werden kann. Um dies zu 

vermeiden, sind Bauzeitenbeschränkungen nötig. Gehölzentnahmen sind außerhalb der Zeit 

durchzuführen, in der die Tiere sich im Winterquartier aufhalten (Oktober bis März). Sind die 

Maßnahmen in diesem Zeitraum nicht umzusetzen, ist durch die Errichtung eines 

Amphibienschutzzauns um den betroffenen Bereich vor Beginn der Wanderzeiten ein Aus- 

bzw. Durchwandern von Tieren zu vermeiden. Durch eine ökologische Baubegleitung sind 

innerhalb des abgezäunten Bereiches, vor Beginn der Baufeldfreimachung vorkommende 

Tiere dann abzusammeln und umzusetzen. 

6.5.1 Artenschutzrechtliche Belange 

6.5.1.1 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzungs- und Tötungsverbot) und Nr. 3 i.V.m. 

Abs 5 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)  

Tötungen oder Verletzungen von Amphibien sind dann nicht auszuschließen, wenn im 

Rahmen der Baufeldfreimachung Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten zerstört oder entfernt 
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werden. Innerhalb der Planfläche sind keine geeigneten Laichgewässer vorhanden. Demnach 

sind keine Fortpflanzungsstätten von Amphibien von dem Vorhaben betroffen. In den im 

südlichen USG befindlichen Gehölzstrukturen können jedoch Winterquartiere von Amphibien 

nicht ausgeschlossen werden. Durch eine Bauzeitenregelung, die eine Gehölzentfernung in 

diesem Bereich auf ein Zeitfenster innerhalb der Laichzeit (März bis September) der Arten 

beschränkt oder der Errichtung eines Amphibienschutzzauns, die das Aus-/Durchwandern von 

Amphibien in das Überwinterungshabitat verhindert, ist nicht von einem signifikant erhöhten 

Verletzungs- und Tötungsrisiko für die Individuen auszugehen. Somit kann, unter Einhaltung 

der genannten Maßnahmen, ein Verstoß gegen § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bezüglich der 

Artengruppe der Amphibien ausgeschlossen werden. 

6.5.1.2 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot) 

Bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine Störung der Tiere 

ausgeschlossen. Aufgrund der umgebenden Habitatstrukturen (großflächige angrenzende 

Waldbereiche im Süden des USG und bleibender kleinflächigen Gehölzstrukturen führen 

vorhabenbedingte mögliche Störungen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Populationen, so dass ein Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 

1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu erwarten ist. 

6.6 Xylobionte Käfer  

In beiden Teilbereichen gibt es keine Habitatstrukturen, die auf ein potentielles Vorkommen 

von xylobionten Käfern schließen lassen. Somit sind hinsichtlich dieser Artengruppe keine 

artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. Demnach kann ein Eintreten von 

Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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7 Zusammenfassung 

Der Betreiber des Seminar- und Eventzentrums Gut Thansen, südwestlich von Soderstorf im 

Landkreis Lüneburg, plant eine Erweiterung des Betriebes mit neuen Gebäuden und einer 

Stellplatzanlage, die zudem mit einer PV-Anlage überdacht werden soll. Dafür sollen zwei 

Flächen auf dem Gelände von Gut Thansen genutzt werden. Die nördliche Fläche ist eine 

derzeit ungenutzte Grünlandfläche und ein vorhandener Parkplatz. Die südliche Fläche ist eine 

bewaldete Fläche, die an vorhandene Ferienhäuser angrenzt. Im Rahmen der mit dem 

Vorhaben einhergehenden Neuaufstellung des B-Plans ist eine Prüfung auf mögliche 

artenschutzrechtliche Konflikte notwendig. Hierfür wurde das Gutachterbüro LEWATANA ï

Consulting Biologists in Rullstorf mit der Durchführung von naturschutzrechtlichen 

Untersuchungen und der Erstellung eines artenschutzrechtlichen Gutachtens beauftragt.  

Im Jahr 2023 wurden, neben einer Biotoptypenkartierung (2022 und 2023), Kartierungen der 

Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien in beiden Teilbereichen durchgeführt. Für 

alle übrigen planungsrelevanten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie erfolgte eine 

Potenzialabschätzung.  

Hinsichtlich der ermittelten Vegetation handelt es sich in Teilbereich 1 vorwiegend um ein 

artenarmes extensives Grünland trockener Mineralböden (GET) mit vereinzelten 

Tannenbestand in der Fläche. Dass GET wird von Gehölzbiotopen (u. a. Baumreihen, 

Fichtenforst) und einem Parkplatz umsäumt. Besonders oder streng geschützte Biotope 

bzw. Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-Richtlinie konnten nicht identifiziert werden, 

so dass durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 

nicht zu erwarten sind.  

In Teilbereich 2 handelt es sich ebenfalls um nicht besonders oder streng geschützte 

Biotope, wie einen die Planfläche dominierenden lichten Fichtenforst (WZFl) und 

Siedlungsbiotopen wie Hausgärten mit Großbäumen (PHG) und einem locker bebauten 

Einzelhausgebiet (OEL) und einem Ferienhausgebiet (OEF). Besonders oder streng 

geschützte Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-Richtlinie konnten nicht identifiziert 

werden, so dass durch das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 

4 BNatSchG nicht zu erwarten sind. 

Eine baubedingte Zerstörung/Entfernung von Fledermausquartieren und damit 

einhergehende möglichen Tötungen/Verletzungen von Fledermäusen kann innerhalb der 

Planfläche ausgeschlossen werden. Beide Teilbereiche dienen als Vernetzungselemente und 

Teilbereich 1 zudem als Jagdgebiet primär der Zwergfledermaus. Beide Teilbereiche haben 

jedoch keine essentielle Bedeutung und es bieten sich den vorkommenden Fledermausarten 

genug Ausweichhabitate im direkten bzw. nahem Umfeld. Die Untersuchungsgebiete spielen 

im räumlichen Zusammenhang insgesamt eine untergeordnete Rolle für die lokale 

Fledermausfauna. Demzufolge sind unter Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen 

(Lichtkonzept, Bauzeitenregelung) keine erheblichen betriebsbedingten Wirkungen durch das 

Vorhaben auf Fledermäuse bzw. auf den Erhaltungszustand der lokalen 

Fledermauspopulationen zu beschreiben und es kann von einem Nicht-Eintreten der 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG ausgegangen werden.  
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Innerhalb der Brutvogelkartierungen konnten insgesamt 41 Arten im Teilbereich 1 und 17 im 

Teilbereich 2 nachgewiesen werden. Im Teilbereich 1 konnte für vier ein Brutnachweis und für 

23 Arten ein Brutverdacht festgestellt werden. Im Teilbereich 2 wurden für eine Art ein 

Brutnachweis und für neun Vogelarten ein Brutverdacht erbracht. In beiden Planflächen 

konnten Brutreviere verschiedener Arten erfasst werden, wodurch es bei Umsetzung des 

geplanten Vorhabens zur unmittelbaren Zerstörung von Fortpflanzungsstätten kommt. Aus 

diesem Grund müssen entsprechende Vermeidungsmaßnahmen in Form von 

Bauzeitenregelungen erfolgen. Um eine Verletzung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

(ĂTºtungsverbotñ) zu vermeiden ist es notwendig die Bauzeitenregelung einzuhalten. 

Demnach darf eine Entfernung von Gehölzen/Vegetation nicht während der Brutzeit vom 1. 

März bis 30. September erfolgen. 

Im Rahmen der Reptilien- und Amphibienkartierung erfolgte der Nachweis einer Blindschleiche 

(besonders geschützt nach BNatSchG) und einer Erdkröte (besonders geschützt nach 

BNatSchG). Das Vorkommen beider Arten beschränkt sich auf den Teilbereich 2. Zudem 

ergab die Potentialanalyse, nach Sichtung der aktuellen Verbreitungskarten, dass acht 

Amphibienarten, darunter zwei Anhang IV-Arten, im Umfeld des USG potentiell vorkommen 

können. Der potentielle Lebensraum der Amphibien beschränkt sich dabei auf das im 

südlichen USG (Teilbereich 2) gelegene Gehölz, welches ein mögliches Winterquartier 

darstellt. Baubedingt kann es somit zur Tötung vorkommender Blindschleichen und Amphibien 

kommen. Aus diesem Grund müssen entsprechende Vermeidungsmaßnahmen in Form von 

Bauzeitenregelungen oder dem Errichten eines Reptilien- /Amphibienschutzzauns erfolgen. 

Ein Vorkommen weiterer planungsrelevanten Arten (u. a. Libellen-, Tagfalterarten, 

Xylobionten)  hat die Potentialanalyse nach der Sichtung der Verbreitungskarten keine 

weiteren Artengruppen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ergeben, die vom Eingriff betroffen 

sind. Diesen Arten fehlen im USG insgesamt geeignete Habitatstrukturen. 

Durch das Planvorhaben werden unter den genannten Voraussetzungen keine 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst.  

 

 

 

 

Rullstorf, 06.02.2024 

 

 

Gisela Kjellingbro 
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